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Wir alle wissen, daß dieses Wort dem
Brief des Apostels Paulus an die Römer
entnommen ist. Und daß es weiterge-
führt wird mit der bestimmten Erklä-
rung: .Der Gerec/ife wird ans dem. Glan-
be» das Lebe« haben (Rom 1,16/17).
Immer wieder steht der Priester vor
diesen Worten, überdenkt deren Bedeu-
tung und Inhalt und wird erschreckt
von der Fülle der Gedanken, die hier
offenbart werden. Denn der starke
Glaube wachste ja in die Tiefe und in
die Breite, und das Leben des Glaubens
blüht in tausend und tausend Farben
der geistigen Erkenntnis. Und es steht
uns allen gut an, von Jahr zu Jahr die
Schritte mutig zu tun in diese Weite
und Breite der Offenbarung, die an uns
als göttliche Botschaft der Gnade er-
gangen ist.

Die Kraft des Glaubens liegt in des-
sen B.rpajis-iow. Der Evangelist Matthäus
hat uns in seinen letzten Versen das
Wort überliefert: Gehet hin und lehret
alle Völker und taufet sie! (Matth 28,
19). Auf dieses Wort gründet sich die
Größe der Aufgabe an seine Kirche, in
göttlichem Auftrag den Völkern der
Erde das Wort des Heiles zu verkünden.
Gewaltige und erschreckende Perspek-
tiven tun sich auf, wenn wir heute dar-
an erinnert werden, daß die Bevölke-
rungsexpansion in die Milliarden geht.
Auf das Jahr 2000 wird die Menschen-
zahl auf etwa 6 Milliarden berechnet.
Im Jahre, da die christliche Botschaft
hinausgesandt wurde, schätzte man et-
wa 160 Millionen. Wer nicht an die
Kraft des Wortes und an die Macht des
Geistes glaubt, der schüttelt den Kopf,
kennt nur das Rätsel — und bleibt auf
der Strecke liegen. Wer selbst von der
«Gotteskraft» der Frohbotschaft erfüllt
ist, der wird zum Stabe greifen, um die
Schritte hinauszulenken zu diesen Völ-
kerscharen, um sie im Werk des Opfers
und in der Gnade des Gebetes hinzu-
führen zu diesen Quellen des Lebens.

Wir wollen nicht klagen über den lee-
ren Glauben der vielen. Wir wollen uns

Kraft Gottes zum Heile
erinnern an jene Tage voll Zündung und
Feuer, die nicht nur die Geschichle un-
serer Tage erhellen in besonders leueh-
tenden Zeichen - wir denken an das

Missionsjahr und dessen Strahlungswir-
kung bis heute! Wir wollen uns auch
besinnen auf den ordentlichen Weg un-
serer priesterlichen Sendung in der Li-
turgie des heiligen Opfers und im ge-
heiligten Geschehen des Kirchenjahres.
Das Lnmot C/irisfi — Deo {/ra/ia.s im
Dunkel der Karsamstagnacht ist noch
immer ein zündendes Zeichen der Be-
rufung und ein mahnendes Zeichen der
getreuen und dankbaren Gefolgschaft
an Gott, der sich uns zugewandt hat im
Werk der Schöpfung und Erlösung.

Daran sollen wir uns freuen, wenn
dieses Lichtzeichen an diesem Tage un-
tei- jedem Himmel, unter allen Völkern,
zu allen Menschen getragen wird im
Opfer glühender Herzen und in der Hin-
gäbe großmütiger Seelen. Werden nicht
von Jahr zu Jahr mehr Menschen an-
gesprochen von diesem herrlichen Sieg?
Werden nicht von Volk zu Volk immer
neue Sprachen künden von der Wunder-
tat Gottes im Wasser und im Heiligen
Geist an seinen Geschöpfen, die seine
Kinder werden sollen aus dem Mutter-
schoß der Kirche?

Der Seelsorger hat Sinn dafür, daß
Gott auch in seiner Kirche sich dem
menschlichen Maß angepaßt hat. Nicht
in Überstürzung und Überrumpelung ge-
schieht der Fortschritt, sondern leise,
still, unmerklich, von Tag zu Tag, und
im Maß der Kirche der Ewigkeit: von
Jahrhundert zu Jahrhundert. Aber es
werden Schritte gemacht, es geschehen
Wunder der göttlichen Barmherzigkeit
am Menschen unserer Tage. Und trotz
den wachsenden Widerständen des

neuen Heidentums offenbart der Glaube
mehr denn je seine Gotteskraft, die
nicht von dieser Welt ist, aber das Böse
in. der Weit überwindet.

Doch dem Matthäus müssen wir Afar-
fcws anfügen; denn sein Schlußsatz im
Kapitel /'i redet nicht nur den Univer-
salismus der Völker an, sondern formu-

liert noch größer und «weltlicher»: «Ge-
het und kündet die Frohbotschaft «Z/en

Ge.sY'ltöp/e/i.'. (Mk 16,15). Die Geschöpfe
sind noch mehr als alle Völker. Inmit-
ten der Geschöpfe leben die Völker, und
inmitten der Welt steht der Mensch als
Glied der Schöpfung. Auch das muß im-
mer wieder neu überdacht werden. Wir
wissen, mit welcher Mühe der Heiland
seine Jünger schrittweise in das Ge-
heimnis seines Leidens gemäß den
Schriften» einführte. Das Evangelium
bei allen vier Zeugen offenbart die Her-
zenshärte und den Unglauben der Jün-
ger betreffs der Auferstehung des Mei-
sters. Und so muß auch der Herr der
Kirche unseren schwachen und begrenz-
ten Glauben immer neu sprengen in die
Weite der Gottesbotschaft: allen Ge-

schöpfen soll gepredigt werden, und in
allen Geschöpfen sollen die Teufel aus-
getrieben werden. Neue Sprachen wer-
den neu die Herrlichkeit des Herrn ver-
künden, damit alle Welt erfüllt werde
von der Tatsache: FYofebofsr/iu/f ron
Jesus C/iri.sf«.s, dem Softwe Gottes.'

Diese Botschaft an die Schöpfung
umfaßt alle Elemente der Erde. Was
seit den Tagen des Meisters an sinnfälli-
gen Zeichen Träger der Gnade und des
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Segens wurde in den Ledige» »Sa/rra-

mente», das führt sich zurück auf diese
Herrschaft Gottes, der nichts vorenthal-
ten werden darf. Das Preislied auf die
Wunder Gottes am Wasser kann in er-
weitertem Sinn ausgedehnt werden auf
Öl und Balsam, Elemente der befruch-
tenden Gnade, deren Lob in der feier-
liehen Missa Chrismatis gesungen wird.

Auch all die geweihten Dinge zum
Gebrauch des Menschen in gesunden
und kranken Tagen sind hier gemeint;
denn «alle Gewalt ist ihm gegeben», und
darum erfaßt sein Ruf nicht nur den
Geist, sondern auch den Leib, der aus
der Erde genommen. Safc?'amewf«/?e»j

and Segnungen tragen die «Gotteskraft
der Frohbotschaft» über die ganze Welt.
Nicht nur der Raum menschlichen Woh-
nens, sondern der ganze WeZiTairm ge-
sr/iöp/Zic/ien Lebens soll erfüllt werden
mit der Herrlichkeit des österlichen
Christus, der als Sieger ersteht aus dem
Tode. "Richter der Lebendigen und der
Toten« und zugleich «Urheber des Le-
ben.s» wird er genannt in der Predigt
der Apostel.

Dies alles wendet unseren Geist wie-
der den großen Aufgaben der Gegen-
wart zu. «Rückzug der Dämonen« —
«Zerfallendes Heidentum», das sind die
laufenden Überschriften der Berichte
aus den afrikanischen Ländern. Doch
mit dem Rückzug und mit dem Zerfall
ist es nicht getan. Es genügt auch nicht
die neutrale Suppe der internationalen
Organisationen. Gesunde Moral und sitt-
liehe Ordnung in Familie und Staat
gründet nicht in der neutralen Verfas-
sung, sondern im lebendigen Gott. Es
wird die zähe Anstrengung der Mis-
sionskirche unseres Jahrhunderts brau-
chen, um in diesen Tagen des Aufbru-
ohes und der Erschütterung die leben-
digen Keime des göttlichen Lebens zu
legen, in die Herzen der Menschen und
auch in die Elemente der Umgebung
dieser Menschen.

Wie brennend ttnd se/uoierigr itiird das
Problem der Anpassung/ Alle Kreatur
soll eingebaut werden in den Kosmos
der Erlösung. Daß auf diesem Gebiete
immer wieder neue Versuche gewagt
werden, das beweisen die Berichte der
Missionare, das künden die Bemühungen
unserer Laien im Dienste der Kirche.
Soll nicht diesen Pionieren der christ-
liehen Wahrheit das Lob gesungen wer-
den? Das Spital und die Apotheke, die
Schule und die Landwirtschaft sind in
der Missionsarbeit nicht «freiwillige Ne-
benfächer», wenn die Kirche auch in
dieser Umgebung Sauerteig werden soll
und Mittelpunkt der werdenden mensch-
liehen Gesellschaft. Architekten und
Dichter, Künstler und Forscher, im glei-
chen Geist geeint, bauen diesen Leib

auf, der aus der Erde genommen und
doch zur glorreichen Auferstehung be-
rufen ist. Wir kennen das Wort des

großen Apostels im Brief an die Römer;
«Selbst die Schöpfung soll befreit wer-
den von der Knechtschaft der Vergäng-
lichkeit zur herrlichen Freiheit der
Kinder Gottes. Denn die ganze Schöp-
fung seufzt und liegt in Wehen bis

jetzt»! (8,21). Nur in gemeinsamer Ar-
beit, erleuchtet durch das gemeinsame
apostolische Gebet, werden die Künder
der Frohbotschaft in allen Völkern und
unter jungen Stämmen die Breite und
Weite der Liebe Christi erfassen, um
dieses Licht als Kraft und Keim des
Lebens in den Acker der Welt und in
die hungrigen Furchen des aufgewühl-
ten Herzens legen. Denn die Religion
des europäisch-amerikanischen Fort-
schlittes ist noch nicht die Frohbot-
schaff Christi. Und der Glanz des Gol-

III.

1. Das entsprechende Lebensgefühl

Naturgemäß hat diese Ganzentwurze-
lung und Beweglichkeit ihre persönli-
chen Folgen. Wieder schreibt die «FAZ«:

«Die ße-sie/iwnc/en zueinander*, gekenn-
zeichnet durch eine Art intensiver Gleich-
gültigkeit, durch eine fast zynische Tole-
ranz, sind die von Großstadtmenschen,
die sich flüchtig berühren und trennen,
bereit zum Experiment, unpersönlich und
doch nicht ohne Leidenschaft. Das söge-
nannte persönliche Leben als eine Reihe
wechselnder Konstellationen innerhalb des
größeren Lebens der bewegten und ewig
bewegenden Stadt.»

So haben wir es in zunehmendem
Maße mit dem einsamen, nngeborgewen
Men.sc/ien zu tun im Verlust und Ab-
schied früherer Heimat, ohne echte
Hoffnung und ohne rechtes Sehnsuchts-
bild der Zukunft. Im überstürzten, oft
nur technisch durchgeführten, aber in-
nerlich nicht gemeisterten Wiederauf-
bau und Neubau seiner Behausung ist
es naturgemäß noch nicht recht gelun-
gen, seelisch zu verwurzeln und die
Kontaktwunden auszuheilen.

Als Beispiel darf hingewiesen werden
auf die Feststellungen bei einer Alten-
Mission im November 1962, bei der in
einer Pfarrei von über 7000 Katholiken
900 im Alter von über 65 Jahren ermit-
telt wurden. Davon wurden nur 47 als
bei Angehörigen lebend festgestellt. 218
lebten als Ehepaare, 110 ledig, 6 geschie-
den, 181 als Witwen und 37 als Witwer.
374 konnten seelsorglich erfaßt werden,
wovon 74 % positiv reagierten, 14 71

direkt ablehnend waren. Nur 2 % ver-

des, der in Milliarden in diese Länder
fließt, macht die Arbeit der Kirche
schwerer und bedeutsamer denn je!

Es ist gut, wenn wir Auferstehung
gefeiert haben. Denn gerade dieser sieg-
hafte Glaube an die Ait/ersteJiwmg des
F/eisr/ies muß heute in neuer Leucht-
kraft zum Mittelpunkt unserer Froh-
bolschaft gemacht werden. Zu viele ha-
ben den alten Glauben weggeworfen.
Andere sind bitter enttäuscht und sa-
gen sich los von jeder Bindung. Darum
ist es Zeit, die glorreiche Botschaft von
der Kraft des Glaubens über alle Men-
sehen und über alle totgebundene Krea-
tur mit neuem Eifer zu verkünden in
aller Welt. Wenn wir als Seelsorger
diese wenigen Verse in Kapitel 16 des

Markus-Evangeliums bedenken, werden
wir spüren, daß das Wort Gottes noch
immer lebendig ist wie Feuer und stark
wie ein zweischneidiges Schwert! J. Se/i.

langten ausdrücklich nach einem Besuch
des Seelsorgers.

Andererseits wächst offensichtlich
nicht nur die Sehnsucht nach Geborgen-
heit und Bereitschaft für ernst zu neh-
mende Kontakte, sondern auch schon
die nette Gernemde selbst. Einerseits bil-
den sich ganz offensichtlich in Groß-
Städten um bestimmte Kirchen freie Ge-
meinschaften, die am Sonntag entweder
die hier besonders ansprechend gefeierte
Liturgie oder die Verkündigung oder
einen bejahrten Priester suchen. Diese
freie Bindung bewährt sich mitunter
nicht nur beim Sonntagsgottesdienst,
sondern auch in der persönlichen Seel-
sorge oder in der zwanglosen Gruppe
während der Woche. Andererseits ist es
zweifellos gelungen, vor allem in nenen
»Sied/ange») draußen vor der Stadt le-
bendige Pfarrgemeinden zu bilden, meist
von jüngeren Familien getragen, oft in
großer geistiger Aufgeschlossenheit, viel-
fach durchsetzt mit einer verantwor-
tungsbewußten Nachbarschaft und an-
dern Kleinzellen. Solchen Gemeinden
ohne traditionellen Ballast ist es meist
auch leichter möglich, einen Neuaufbau
gemäß den vorhandenen Bedürfnissen
und Möglichkeiten zu vollziehen und ihr
Leben von vornherein auch missiona-
risch auszurichten.

2. In der Beurteilung der Situation
sollten wir noch einige Gesic/itspunfcte
nicht übersehen. Es gehört zweifellos
zum SeLicfcsaZ des Men.sc/i.en, nach der
Vertreibung aus dem Paradies ein Wan-
derer zwischen zwei Welten, ein Pilger
auf Erden zwischen Sehnsucht und Him-

Die Kirche in der modernen Wanderungsbewegung
Schluß
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me) zu sein. Der Herr ist nach Joh 15

ausdrücklich vorausgegangen, um «uns
eine Wohnung zu bereiten» — dort, wo
«im Hause des Vaters viel Heimat ist».

Für wwsere Geweratiora verschärfte
sich dieses allgemeine Schicksal durch
die Kriegszüge und ihre Folgen, durch
die industrielle Zusammenballung und
durch die wirtschaftlichen Notwendig-
keiten, durch die neuerliche Woge des

Internationalismus, aber auch durch die
bekannten Unterströmungen des moder-
nen Tourismus vom Nachholbedarf bis

zur Angst vor neuen Mauern. Es

schwingt wohl auch eine Reaktion und
eine Flucht vor den modernen Leiden,
Krankheiten und Fixierungen mit so-
wie andererseits das Selbsterlebnis der
Masse in der heutigen Freizeit und Ver-
kehrsgesellschaft.

Noch stehen wir in der Päase einer
Lust an der Bewegung ohne tieferes
Heimweh und echte Heimkehr, einer
Freude an der Zentrifugalität ohne Ein-
kehr bei sich selbst und innere Mitte,
einer Lust auch an der Enthemmung
draußen, wo meist eine negative Aus-
lese verderbliche Leitbilder abgibt.

Seelsorglich stehen wir vor einer
netten Diaspora. Diese war bis ins 4.

Jahrhundert im Erlebnis der Unansehn-
liehkeit, der Verfolgung, der Ausliefe-
rung, des geopferten Samenkorns, viel-
fach mit eschatologischer oder chiliasti-
scher Tönung. In einem zweiten Ab-
schnitt bis ins 13. Jahrhundert gab es
die Diaspora der Spitzenstellung, der
Elite, der einsamen Auserwählung in-
mitten heidnischer Mehrheiten oder
fremder Masse, mit dem Anruf zur
Flucht, zur Klausur, zum Ordensstand
und zur entsprechenden aszetischen Di-

Kein Platz mehr
Unter den vielen, teilweise sehr schö-

nen Kirchen, die in den letzten Jahr-
zehnten gebaut wurden, finden sich ar-
chitektonische Meisterwerke, die für die
erneuerte Liturgie geradezu idealen
Raum bieten. In Basel ist sogar vom
Denkmalpfleger der Wunsch geäußert
worden, man möchte die erste moderne
Kirche, die Antoniuskirche, unter Denk-
malschutz stellen. Die neuen Kirchen-
bauten in der Stadt Basel und auch an
andern Orten unseres Landes sind für
viele andere Länder Vorbilder gewor-
den. So kam vor anderthalb Jahren
Kardinal-Erzbischof Montini extra nach
Basel, um die neuen Kirchen zu sehen.
Er steht selber vor der Aufgabe, in
Mailand 30 neue Gotteshäuser zu bauen.
Eine dieser Kirchen, die Bruderklausen-
kirche, hat er dem Zürcher Architekten
Metzger zur Planung und Ausführung
übergeben. Im modernen Kirchenbau

stanz. Seit der Reformation bis ins 19.

Jahrhundert war die Diaspora das
Schicksal der Restkirche inmitten von
Abfall, Hohn und Verachtung, in Be-
nachteiligung und Armut, in gesell-
schaftlicher Bedrängnis und politischer
Verfolgung, in Defensive und Kontro-
verse. Neuerdings ist Diaspora nicht
mehr Zeichen feindlicher Isolierung,
sondern sozialer Bestand, aber auch
missionarische Aufgabe. Wir leben in
einem ständigen ünd zunehmenden Aus-
tausch der Räume, der Begegnung und
der Verantwortung.

Dadurch verändert sich auch das Ant-
litz der P/arrei, die nicht mehr nur hi-
storisch und kanonisch, auch nicht mehr
lokal und technisch gesehen werden
kann, sondern im Gleichnis des mysti-
sehen Leibes Christi und seiner Glieder
eine neue Mitte und Tiefe, aber auch
eine andere Aufgliederung erfährt. Wie
weit dabei die persönlichen Bindungen
zu verändern bzw. neu zu gestalten sind,
bedarf einer eigenen Untersuchung.

Nach der Klärung des Bestandes
durch die Soziographie und mancher
rechtlicher Neuordnung werden — na-
mentlich in neuen Siedlungen — gute
Ansatzpunkte für eine gemäße Gestal-
tung des Pfarreile bens zu schaffen sein.

Die pastorate?i Foicjei'imgien sollen
hier nicht näher ausgeführt werden. Es
ist vom Konzil zu hoffen, daß es auf
dem Hintergrund der globalen Begeg-
nung des Episkopates der Weltkirche
überhaupt Voraussetzungen und Rieht-
linien für eine Seelsorge erbringt, die
die Kirche in der modernen Wände-
rungsbewegung desgleichen integrieren
hilft. P. Dr. Pobej-f Sroboda, OSC,

Freiba?'£f i. Br.

für den hl. Joseph
kann man also sagen: «Helvetia docet».
Es gibt heute in der Schweiz eine an-
sehnliche Zahl bedeutender Architekten,
die mit ihrem künstlerischen Gestal-
tungsvermögen und ihrer Einfühlung in
das liturgische Geschehen anerkannte
Meisterwerke geschaffen haben.

Und doch bin ich vom modernen Kir-
chenbau, so sehr ich ihn schätze, nicht
ganz befriedigt. Es fehlt dem Innenraum
der modernen Betonkirchen vielfach je-
nes Etwas, das seelische Wärme und
Geborgenheit ausstrahlt. Die Bauauf-
gäbe ist künstlerisch glänzend gelöst,
aber es fehlt vielleicht an der psycholo-
gischen Einfühlung in die Seele der Kir-
chenbesucher. Die Kirchen des Barock
und des Rokoko wirken in ihrer Aus-
stattung oft überladen. Die vielen Bil-
der und Statuen wollen den Eintreten-
den gefangennehmen, ihm sagen: Halt,
dieser Ort ist heiliges Land. In den mo-

deinen Kirchenräumen gibt es nur noch
den Opferaltar, Gott und Menschen.
Dieser soll durch nichts abgelenkt wer-
den in seinem Gehen zu Gott. Gewiß
eine edle Auffassung. Doch ist der
Christ, auch der moderne, nicht auf das
Abstrakte eingestellt, er will auch se-
hen. Früher konnten die Menschen zum
großen Teil nicht lesen und schreiben,
aber sie konnten die Bilder und Statuen
der Kirche sehen und durch sie zu Gott
gelangen. Heute haben in unsern Län-
dern alle Kinder ihre Schulbildung, kön-
nen lesen und schreiben, aber sie ziehen
das Schauen dem Lesen vor. Abstrakte
Abhandlungen legen sie auf die Seite,
aber reich bebilderte Zeitungen und II-
lustrierte gehören zu ihrer täglichen
Nahrung. Hüten wir uns vor der allzu
abstrakten Gestaltung unserer Kirchen,
es besteht die Gefahr, daß diese weder
die alten noch die jungen Besucher an-
sprechen, sie gefangennehmen und zu
Christus führen.

Doch nun zum eingangs gestellten
Thema: Soll der heilige Joseph in un-
sern modernen Gotteshäusern wirklich
auf die Seite gestellt werden, soll kein
Platz mehr sein für den Pflegevater
Jesu?

Vor kurzem wollte jemand für den
Josephsaltar der Antoniuskirche in Ba-
sei eine Statue des hl. Joseph stiften.
Der betreffende Altar befindet sich auf
der linken Seite des Kirchenschiffes und
trägt die Inschrift vom hl. Joseph; über
die Mitte des Altares ist ein Piedestal
errichtet zur Aufnahme einer Josephs-
statue. Ein namhafter Künstler wurde
mit der Anfertigung dieser Statue be-
traut. Er schaute sich die Sache an und
gab dann folgenden Entscheid: «Herr
Dekan, gerne würde ich diese ehrenvolle
Arbeit übernehmen, sie wäre für mich
künstlerisch und finanziell interessant,
aber ich kann sie nicht verantworten.
Die Statue müßte proport.ionell zur Kir-
che doch mindestens lebensgroß sein,
aber dann würde sie den Blick vom
Hochaltar ablenken, ich kann die Arbeit
aus Überzeugung nicht annehmen.» AI-
len Respekt vor der Ehrlichkeit dieses
Künstlers. Aber rtachher machte ich
mir meine Gedanken: Früher sagte man
mit gleichem Recht «per Mariam, per
Josephum ad Jesum», heute soll der
heilige Joseph von Gott ablenken. Er
hat darum keinen Platz mehr in unsern
modernen Kirchen.

Ebenfalls in Basel wurde vor kurzem
die Marienkirche renoviert; sie war die
erste von den Basler Katholiken ge-
baute Kirche und stammt aus dem
Jahre 1886. Sie hatte drei Altäre, den
Hochaltar im großen Chor, den Marien-
und den Josephsaltar in den beiden Sei-
tenschiffen. Bei der Renovation hat man
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die romanische Kirche modernisiert. Es
ist ein heller und freundlicher Raum
daraus geworden. Neue Fenster, neue
Altäre. Der Hochaltar wurde als Block-
altar ins Kirchenschiff genommen, die
Seitenaltäre wurden abgebrochen, und
an ihrer Stelle wurden rechts und links
hinter dem Haupt altar im Vordergrund
des großen Chores zwei einfache Altäre
nach Art von Kredenztischchen ohne
Statuen oder irgendwelchen Schmuck
errichtet; sie dienen der Zelebration von
stillen Messen, wenn mehrere Geistliche
gleichzeitig zelebrieren wollen. Der neue
Kirchenraum ist hell und freundlich ge-
worden, alter für den heiligen Joseph
und für die Kirchenpatronin fand man
keinen Platz mehr.

In den vielen modernen Kirchen, die
in den letzten Jahren gebaut wurden,
kenne ich keine einzige, in welcher der
heilige Joseph einen Altar oder einen
Ehrenplatz bekommen hätte. Man hat
ihn einfach aus der Kirche verbannt,
weil er von Christus ablenkt. Ich weiß
nicht, ob das die richtige Auffassung
ist. Mir scheint, wir sollten auch in un-
sern modernen Gotteshäusern noch ein
Plätzchen finden für den Schutzpatron
der Kirche, der im vorigen Jahrhundert,
als der brutale Kulturkampf die katho-
lische Kirche zu vernichten drohte, zum
Schutzherr der Kirche erkoren wurde.
Auch in den heutigen bewegten Zeiten
brauchen wir den heiligen Joseph als
unsern Beschützer. Darum gebt ihm ein
Plätzchen auch in den modernen Kir-
chen. Früher hat. man im Monat März
die Josephslitanei und das Gebet «Zu
dir, o heiliger Joseph, flehen wir in un-
serer Not» nach der Hauptmesse ge-
betet. Heute hat man dafür keine Zeit
mehr. Die Verehrung des heiligen Joseph
wird abgewertet in der Kunst und in
den kirchlichen Andachten. In der er-
sten Session des II. Vatikanischen Kon-
zils hat der Heilige Vater bekanntlich
den Namen des Pflegevaters Jesu in
den Kanon der Messe aufgenommen. Ein
halbes Jahr ist seitdem verflossen, doch
habe ich bisher in den vielen Kirchen,
in denen ich Aushilfe leiste, nur in
einem einzigen Meßbuch diese Einfü-
gung im Kanon gefunden. Der heilige
Joseph war gewiß ein bescheidener
Mann, er hat nie irgendeine Ehre für
sich verlangt. Aber er ist der Pflege-
vater Jesu, und seine Fürbitte vermag
viel im Himmel; er ist heute noch der
Schutzpatron der Kirche und der Pa-
tron der Sterbenden. Schenken wir ihm
im offiziellen und privaten Gebet die
gebührende Ehre und unser Vertrauen!

Im März machte ich im Tessin einen
kurzen Erholungsurlaub. Bei dieser Ge-
legenheit besuchte ich in Brissago die
neurenovierte Kirche, früher ein rieh-

tiges Museum von religiösem Kitsch.
Der Prevosto hatte den Mut, alles, was
nicht in den schönen Raum hineinpaßt,
daraus zu entfernen. Ein herrlicher, stil-
reiner Gottesdienstraum ist entstanden.
Vorne im Chor steht der Hochaltar in
Form eines riesigen rechtwinkligen Mo-
nolithen, der kunstvoll bearbeitet ist.
Kein Kreuz, keine Kerzen, kein Taber-
nakel, keine Blumen stehen auf dem
Altar; dafür stehen an den vier Angel-
punkten des Opferaltares vier große
schmiedeeiserne Leuchter mit Kerzen.
Gewiß ein idealer Opferraum. Aber das
Allerheiligste suchte ich umsonst; doch,
ich habe es schließlich in einer keller-
artigen Unterkapelle in einer Mauer-
nische entdeckt.

Der neue Kirchenraum dieser Pfarr-
kirche hat mir mächtig imponiert, und
ich gratulierte dem Prevosto zu seinem
Mut. Aber nachher fragte ich mich, ob
diese radikale «Säuberung» auch psy-
chologisch richtig sei. Das gemütvolle
Tessinervolk ist gewiß nicht zufrieden
mit einer Kirche senza Tabernacolo,
ohne Christus, den Herrn, ohne Ma-
donna, ohne San Giuseppe, ohne San-
t'Antonio, ohne brennende Kerzen.

Zweimal in der zweitausendjährigen
Geschichte unserer Kirche hat es Bil-
derstürme gegeben: einmal zur Zeit des

heiligen Johannes Dantaszenus, dem
tapfern Bischof von Damaskus, der sich
wie ein Löwe wehrte gegen die vom by-
zantinischen Kaiser befohlene Vernich-
tung der Heiligenbilder; der zweite Bil-
dersturm setzte ein mit der Reforma-
tion im 16. Jahrhundert. Da wurden
Kunstwerte von unschätzbarem Werte
dem Scheiterhaufen überliefert und ver-
brannt. Doch die Katholiken hüteten die

Bilder der Gottesmutter, des heiligen
Joseph und der andern Heiligen; sie be-

Im Zusammenhang mit der Eröffnung
des II. Vatikanischen ökumenischen Kon-
zils sind neben freundlichen und sehr po-
sitiven Stellungnahmen auch skeptische
Äußerungen aus jüdischen Kreisen laut
geworden. Es wurde zum Teil bezweifelt,
daß die katholische Kirche sich als Freund
des jüdischen Volkes erweisen könnte, ja,
es wurde sogar darauf hingewiesen, daß
seit dem Mittelalter teilweise der katho-
lische Klerus an der Judenhetze und Ju-
denverfolgung nicht ganz unschuldig ge-
wesen sei. Diese Skepsis gründet sich auf
böse historische Erfahrungen, die wie-
derum auf uralten Mißverständnissen ba-
sierten.

Das schlimmste und folgenschwerste
Mißverständnis, die angebliche «Schuld
der Juden am Tode Jesu», ist eine pseudo-
theologische Irrmeinung und deshalb nie-
mais eine These des offiziellen Lehramtes
der katholischen Kirche gewesen. Viel-
leicht ist diese irrige Verleumdung des
Judentums in früheren Jahrhunderten

trachteten diese nicht als Götzenbilder,
sondern vielmehr als die Rufer und Be-

gleitër zu Jesus, dem Herrn. So ist es
in den katholischen Kirchen bis heute
geblieben. So mancher leidgebeugte
Mensch kommt in die Kirche und fin-
det bei einer Statue der schmerzhaften
Mutter, beim heiligen Joseph Trost und
Hilfe und durch sie den Weg wieder zu
Christus, dem Herrn, der im Tabernakel
wohnt und von dem aller Segen und
jegliche Hilfe ausgeht.

Heute geht unter dem Vorwand ech-
ter Kunst und unter Berufung auf die
liturgische Bewegung ein dritter Bilder-
stürm vor sich. Es ist ein stiller, mög-
liehst unauffälliger Bildersturm, der
darin besteht, daß man bei Neubauten
und Renovationen von Kirchen keinen
Platz mehr für eine Statue des heiligen
Joseph oder irgendeines andern Heili-
gen hat. Man stellt bestenfalls noch
hinten in der Kirche, fast verschämt,
eine Antoniusstatue auf, damit dieser
Heilige recht viele Opfer einbringe für
die Karitas. Ob wir da auf dem rech-
ten Weg sind? Mit dem Ausräumen un-
serer Kirchen nehmen wir ihnen die
Wärme, das Stimmungsvolle, das den
Besucher gefangennimmt und zu Jesus
führt. Auch die verstümmelten Heili-
genbilder ohne Gesicht, ohne Hände und
Füße, ohne Ausdruck, wie die abstrakte
Kunst sie schafft, werden kaum die
Herzen der Kirchenbesucher erwärmen.
Nach meiner, vielleicht veralteten Mei-
nung ist es an der Zeit, diese abstrakte,
kalte, seelenlose Kirchenkunst, diese
Ausräumung unserer Kirchen zurück-
zudämmen, wir dürfen das Gemüt des
Kirchenbesuchers nicht leer ausgehen
lassen, indem wir ihn rein Verstandes-
mäßig zur heiligen Opferhandlung ru-
fen. Mgrr. Roma« P/y//er, Detom

nicht mit der notwendigen Klarheit und
Schärfe verurteilt worden und hat sich
dadurch wie ein häretisches Krebsge-
schwür unter der Oberfläche erhalten
können. Das Denken und Handeln vieler
Unwissender ist durch diese theologisch
und historisch unhaltbare Meinung ver-
giftet worden.

Aber gerade in katholischen Kreisen ist
in Vergangenheit und Gegenwart immer
wieder darauf hingewiesen worden, daß
Juden und Katholiken ein enges Band
religiöser Bruderschaft verbindet. Beide
haben die gleichen geistigen Wurzeln in
der Thora (Gesetz Gottes); Jehosehua
Nosri (Jesus von Nazareth), auf dessen
Wirken als Rabbi (Gesetzeslehrer) und
Maggid (Prediger) sich die gesamte Chri-
stenheit gründet, lebte und lehrte im
gläubigen Judentum; seine Schüler, die
Apostel und Evangelisten, waren Juden
und vermittelten ihre jüdische Gottesge-
lehrtheit den Gojim (Fremdvölkern, Nicht-
gläubigen) im Vorderen Orient, in Europa.

Die Katholiken und ihre jüdischen Brüder
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in Afrika, ja, sogar in Indien. Die Nach-
folger der Apostel stehen in allen Erdtei-
len der Weltkirche als Hirten und Lehrer
vor; sie künden alien Menschen in der
Vollmacht eben dieses Jehoschua Nosri
die Thora, die der Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs seinem Volk Israel und durch
dieses Volk allen Menschenkindern gege-
ben hat. Der einzige, wenn auch theolo-
gisch gravierende Unterschied zwischen
dem gläubigen Judentum und der Kirche
der Apostel ist die Frage nach dem Ma-
schiach (Messias). Die gläubigen Juden
erwarten ihn noch, für uns Christen ist
er identisch mit Jesus von Nazareth, von
dem wir mit allen Kräften unseres Her-
zens und Geistes glauben, daß er durch
seinen Opfertod die sündige Menschheit
mit dem Allmächtigen und Ewigen ver-
söhnt hat.

Schon aus dieser Sicht wäre es unrich-
tig, von der Schuld irgendeiner Menschen-
gruppe am Kreuzestod Jesu zu sprechen,
denn alle Menschen sind vor Gott Sün-
der, die der Versöhnung mit ihm bedür-
fen. Die Juden verdienen also keineswegs
Verdammung, sondern höchste Achtung
und Dankbarkeit, denn sie haben als aus-
erwähltes Volk des einen Gottes die Thora
für die ganze Welt bewahrt, und aus ihrer
Mitte ist, nach christlichem Glauben, der
Maschiach, der Erlöser aller Menschen,
und seine Kirche hervorgegangen.

Exerzitien — einmal anders

Vom 2. bis 9. April 1963 fand in Sainte
Jalle (Dép. Drôme, Frankreich) eine
«Europäische Woche christlicher Er-
neuerung» statt. Die Europäische Bau-
bruderschaft (Hauptsitz in Goßau SG)
hatte vor einigen Jahren in diesem nord-
provenzaiischen Dorf ein paar baufällige
Gebäulichkeiten erworben und dann in
mehreren Arbeitslagern wiederherge-
stellt. Jetzt konnten diese ihrer Bestim-
mung Durchführung von internatio-
nalen Studien- und Besinnungswochen
sowie Aufnahme minderbemittelter, er-
holungsbedürftiger Kinder — übergeben
werden. Zum erstenmal wurde nun in
diesem Frühling in den wiederhergestell-
ten Räumen auf dem Schloßhügel von
Ste. Jalle eine «Woche christlicher Er-
neuerung» durchgeführt. Albert Zoller,
der unermüdliche Gründer und Betreuer
der Europäischen Baubruderschaft,
hatte sie gut vorbereitet. Es sollte ein
Versuch sein, der — um es vorwegzu-
nehmen — alle Teilnehmer befriedigte.

Das Wort «Exerzitien» wurde bewußt,
gemieden, um nicht durch eine be-
stimmte Form «geistlicher Übungen»
zum vornherein gebunden zu sein. Na-
türlich pflegte man in dieser Woche
auch geistliche Übungen, aber nicht nur
solche. Man wollte bewußt den ganzen
Menschen ansprechen und in die Er-
neuerung miteinbeziehen. Der Mensch
ist ja nicht nur ein Verstandeswesen,

Diese theologischen Erkenntnisse, die in
der katholischen Glaubenslehre immer
vorhanden, hat der deutsche Kurienkardi-
nal Augustin Bea, SJ, wiederholt im Zu-
sammenhang mit dem Konzil betont. Vor
einer jüdischen Zeitung in Großbritannien
hat Kardinal Bea aus diesen Erkennt-
nissen heraus auf den Widersinn eines
christlichen pseudeotheologischen Antise-
mitismus hingewiesen. Bereits Papst Pius
XI. hat angesichts der nationalsozialisti-
sehen Judenverfolgung vor der Weltöf-
fentlichkeit erklärt, daß alle Christen im
geistlichen Sinne Semiten sind und sich
als Kinder Abrahams, Isaaks und Jakobs
befrachten können. Die katholische Kir-
che darf stolz sein auf ihre Verwurzelung
im jüdischen Denken und in der jüdischen
Tradition. Papst Johannes XXIII. emp-
fing eine jüdische Delegation mit ausge-
breiteten Armen und den Worten aus
dem Pentateuch: «Ich bin Joseph, euer
Bruder!» Dieser Papst hat auch mißver-
ständliche Texte, die für das Judentum
diskriminierend wirken könnten, aus der
Liturgie entfernen lassen.

In der Zukunft ist es für Juden und
Christen gleichermaßen wichtig, sich als
Brüder zu erkennen und wie Brüder mit-
einander zu leben. Beide haben füreinan-
der einzustehen, denn beide legen vor al-
1er Welt Zeugnis ab für die Größe, die Ge-
rechtigkeit und die allumfassende Liebe
des einen und wahren Gottes. K. P.

sondern eine Einheit von Leib und Seele,
und zwar mit seelischen Kräften, die
sich nicht allein im Verstand manife-
stieren. Wandern und Gymnastik waren
darum so wesentliche Bestandteile des
Tagesprogramms wie die Vorträge und
die Meditation. Damit verwirklichte
man Anregungen, die Guardini schon
vor etlichen Jahren in seinem Buch
»Wille und Wahrheit» gemacht hatte,
aber nur selten durchgeführt wurden. —
Der Mensch wurde aber nicht nur als
psychosomatisches Wesen ganzheitiieh
genommen, sondern auch als Ens sociale.
Neben Zeiten der Meditation und des
Schweigens gab es auch solche der
Gespräche. Echtes Gemeinschaftsleben
verlangt ja gegenseitige Mitteilung. —

Noch in einem weiteren Punkt war man
von den üblichen Exerzitien abgekom-
men: Während diese meist nur eng be-
grenzte Standesgruppen umfassen,
suchte man in Ste. Jalle die Gemein-
schaft möglichst vielseitig und viel-
schichtig zu machen. Es waren nicht
nur Angehörige verschiedener Berufs-
gattungen anwesend, es waren auch
beide Geschlechter vertreten. Und
schließlich wollte man auch eine euro-
päische Gemeinschaft bilden. So stamm-
ten die Teilnehmer denn aus England,
Frankreich, Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Das Gemeinsame bestand
in erster Linie in menschlicher und re-
ligiöser Aufgeschlossenheit, in einem

gtnvissen Bildungsgrad und in geistiger
Reife.

Jeden Tag erarbeitete und verarbei-
tete man ein bestimmtes Thema, wobei
eines aus dem andern erwuchs und alle
ein Ganzes bildeten: Die Inkarnation
und ihre Folgen — Die Erlösung und
wir Corpus Christi mysticum Die
geordnete Gottesliebe — Die geordnete
Selbstliebe — Die geordnete Nächsten-
liebe — Der Christ in der Welt. Grund-
sätzlich sprachen jeweils ein Priester
und zwei Laien (ein Mann, eine Frau)
zum Thema. In diese Aufgabe teilten
sich: Abbé Farconnet, Pfarrer von Ste.
Jalle, Frl. Dr. Irene Marinoff, London,
und Albert Zolier, Goßau (SG). — Der
Tag begann mit einem gemeinsamen
Morgengebet, kurzer Betrachtung und
anschließender Meßfeier, wobei der
geistliche Betreuer, Pfarrer Farconnet,
in einer Kurzpredigt auf das Tages-
thema hinwies. Nach einer obligatori-
sehen einstündigen Wanderung (allein
oder in kleinen Gimppen) nach dem
Frühstück folgte ein Vortrag — manch-
mal waren es zwei. Die übrige Zeit bis

zum Mittagessen war der selbständigen
Meditation vorbehalten. Auch die Zeit
nach dem Mittagessen stand zur person-
liehen Verfügung (in Stillschweigen) bis
3 Uhr. Dann folgte der zweite bzw. der
dritte Vortrag. Hierauf diskutierte man
in Gruppen und sichtete schließlich die
Resultate im Plenum. Nach solch an-
strengender Kopfarbeit begab man sich
gerne auf die Spielwiese, wo neben
Atemübungen und Lockerungsübungen
das Spiel (Volleyball) gepflegt wurde.
Die Zeit nach dem Abendessen suchte
man in gemeinsamer Erholung zu ge-
stalten. Mit einem gemeinsamen Abend-
gebet und einer Einstimmung auf den
folgenden Tag schloß man rechtzeitig
den Tageslauf, um jedem die Möglich-
keit zu genügendem Schlaf zu geben.

Vorträge und Diskussionen haben ein
aufgeschlossenes religiöses Bewußtsein
gezeigt, ein Bewußtsein, das den ganzen
Menschen mit all seinen natürlichen, po-
sitiven wie negativen Gegebenheiten Gott
gegenüber verantwortlich, aber auch von
ihm angenommen weiß. Die Zurückge-
zogenheit («Retraite») in der klassi-
sehen Landschaft der Provence hat zum
Gelingen des Ganzen wie zum person-
liehen Erlebnis und der religiösen Er-
neuerung des einzelnen beigetragen. Die
Teilnehmer werden in ihren Lebenskrei-
sen vom Gewonnenen weitergeben!

Rwdol/ Gadiewf

Einen erfreulichen Aufschwung

kann der Schweiz. Kath. Preßverein in
seinem eben die Presse verlassenden
Jahresbericht melden. Die Mitglieder-
Werbeaktion im Zusammenhang mit dem

Berichte und Hinweise
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Pressesonntag erlaubt es dem Verein,
seine finanziellen Hilfen auf weite Sicht
zu planen. Nur auf der Basis sicher zu
erwartender Beiträge sind Unterstüt-
zungen von Aktionen möglich. Die Mit-
gliederwerbung ist daher ein notwen-
diges Erfordernis. Bereits sind die bi-
schöflichen Weisungen an jene Pfar-
reien versandt, die bisher sich noch
nicht in die Werbeaktion eingereiht ha-
ben. Wohl ist der Pressesonntag erst im
Spätjahr, die Werbung aber kann und
muß das ganze Jahr hindurch vorberei-
tet und auch durchgeführt werden. Nur
dann ist der Erfolg sicher. Es werden
:sich sicher auch immer wieder Laien
finden, die diese Arbeit dem Pfarrer ab-
nehmen. Bisherige Erfahrungen berech-
tigen zur Hoffnung, daß das Ziel, näm-
lieh in jeder Pfarrei 2,5 % der Katholi-
ken als Mitglieder zu gewinnen, doch
erreichbar ist. Diese Zahl ist wohl über-
legt und notwendig, um etwas Ganzes
zu schaffen und nicht nur da und dort
eine unzureichende Unterstützung aus-
zurichten. Der Preßverein dankt jetzt
schon allen, die ihm treu zur Seite ste-
hen. H.

CUKSUM CONSUMMAVERUNT

P. Oswald Jaeggi, OSB, Einsiedeln

Die Bedeutung des so früh verstorbenen
Einsiedler Benediktiners liegt auf dem Ge-
biete der Kirchenmusik. Schon als Knabe
genoß er in seiner Vaterstadt Basel, wo
er am 3. Januar 1913 geboren wurde, Un-
terricht bei dem feinnervigen Kirchen-
komponisten Otto Rippl. In Einsiedeln, wo
Oskar Jaeggi 1927 in die Syntax des Gym-
nasiums eintrat, entfaltete sich sein rei-
ches Talent als Sänger, Pianist, Organist
und Bläser. 1932 trat er nach der Matura
mil fünf Gefährten ins klösterliche Novi-
ziat ein. Nach der Primiz 1937 konnte er
sich an der Päpstlichen Musikakademie in
Rom weiterbilden, vor allem in Choral,
Orgel, Kompositionslehre und Musikge-
schichte. Seine Dissertation über den Se-
quenzenkodex 366 der Einsiedler Manu-
skripten-Bibliothek wurde 1948 vollendet,
ist aber leider nicht im Druck erschienen.
In den letzten 13 Jahren wirkte P. Oswald
im Benediktinerkloster Gries in Bozen,
Südtirol. Dort gründete er die «Leonhard-
Lechner»-Kantorei mit dem berühmten
Kammerchor, der es sich nicht nehmen
ließ, zur Beerdigung in Einsiedeln zu rei-
sen und den Trauergottesdienst mit form-
vollendeten Vorträgen von Werken des
Verstorbenen zu umrahmen. Das kirchen-
musikalische Oeuvre von P. Oswald Jaeggi
ist so umfassend, daß auch eine summa-
rische Nennnung hier unterbleiben muß.
Ein vollständiger Katalog seiner Werke
wurde anläßlich des 50. Geburtstages im
ersten Heft des laufenden Jahrganges von
«Katholische Kirchenmusik» von Musik-
direktor H. R. Basler veröffentlicht.

P. Oswalds Kompositionen zeichnen sich
durch wohltuende Sanglichkeit, strenge
Kontrapunktik und innere Verwandtschaft
mit dem Gregorianischen Choral und der
klassischen Polyphonie aus, stellen aber
ziemliche Anforderungen an moderne

Chorerziehung und makellose Interpréta-
tion. P. Oswald stellte sich vollkommen
in den Dienst der neuzeitlichen liturgi-
sehen und volksliturgischen Bestrebungen.
Besonders hervorzuheben sind wohl die 15
Proprien, die er durchkomponierte, um
den Kirchenchören neue Aufgaben zu ge-
ben im Rahmen der sog. Volkschoral-
ämter.

Voll von neuen Plänen und Projekten
wurde er nach sehr kurzer, akuter Krank-
heit am 25. April 1963 zum Ziel aller
menschlichen Arbeiten und Bestrebungen
geführt. R. I. P. PBH.

Résignât Albert Schatt, Mogelsberg

Mit dem am 28. April an einer Herz-
lähmung verstorbenen H.H. Albert Schatt
ist ein stilles, in großer Zurückgezogen-
heit verbrachtes Priesterleben erloschen.
Die Wiege des Verewigten stand im
Bauernhofe Schöpfen in Oberhelfenschwil,
wo er am 23. Juni 1893 das Licht der Welt
erblickte. Von seinem Seelsorger durch
Lateinstunden auf das Gymnasium vor-
bereitet, trat er im Jahre 1911 in die
2. Klasse des Kollegiums in Stans, wo er
seine humanistischen Studien mit einer
vorzüglichen Matura abschloß. Von Na-
tur aus mehr zur Zurückgezogenheit als
für den gesellschaftlichen Verkehr veran-
lagt, unterhielt er schon in den Studien-
jähren mit seinen Klassengenossen keine
enge Beziehungen; die Bücher waren
seine Freunde. Dem Zuge seines Herzens

Willam, Franz Michel: Damals, als Je-
sus lebte. Freiburg, Herder-Verlag, 136
Seiten, 24 Bildtafeln.

Auch moderne Psychologen halten den
Ausspruch Jean Pauls nicht für übertrie-
ben, das Kind lerne in den ersten vier
Lebensjahren mehr als in vier Universi-
tätsjahren. Viele geweckte Kinder, seien
sie aus Arbeiter- und Bauern- oder Aka-
demikerfamilien, haben schon im vor-
schulpflichtigen Alter ein erstaunliches
Interesse und feines Gefühl für die Grund-
Wahrheiten der Religion. Das neue Buch
des bekannten Schriftstellers hilft den
Eltern und den Katecheten der ersten
Schulstufe, diese Veranlagung der Kinder
wertvoll und praktisch zu fördern. Es
steht im wohltuenden Gegensatz zu den
märchenhaften Erzählungen und Bildern
vom «Jesulein». Der Verfasser, der große
Gelehrsamkeit und einfache Art der Dar-
Stellung zu verbinden versteht, érklârt in
einer dem vorschulpflichtigen Kind und
dem Kind der Schul-Unterstufe leicht ver-
ständlichen und doch sprachlich gewähl-
ten Form innig und herzenswarm das Le-
ben und die wichtigsten Lehren des Hei-
landes, so daß dieses klare, starke Bild
später die wirkliche Grundlage des Reli-
gionsunterrichtes und des Lebens werden
kann. Zur Illustration enthält das Buch
keine Bilder im überlieferten Sinn und
auch nicht solche moderner Art, sondern
im Zusammenhang mit dem Text ganz-
seitige Photoaufnahmen aus der Land-
schaft und dem Volksleben Palästinas.
Wenn ich in der Altersklause daran denke,
wie mir in früheren Jahren die sprach-
liehe Gestaltung für den Unterricht bei
den Kleinen schwerfiel oder mich bei
Schulbesuchen über «fromme Erzählun-
gen» ärgerte, die kindlich mit kindisch
verwechselten, beneide ich die jetzigen

folgend, begann er nach der Matura im
Priesterseminar Chur die theologischen
Studien, die er im Ordinandenkurs in St.
Georgen zum Abschluß brachte. Am 12.
März 1921 wurde er durch Bischof Rober-
tus Bürkler zum Priester geweiht. Seine
priesterliche Tätigkeit begann er als Ka-
plan in Schmerikon unter dem geistvollen
Pfarrer Paul Büßer, welcher der nicht
alltäglichen Veranlagung seines Helfers
viel Verständnis schenkte. Es ging dem
jungen Kaplan nicht leicht, sein großes
inneres Wissen .in lebensvoller Seelsorge
auszuwerten. Im Jahre 1927 nahm er sei-
ner angegriffenen Gesundheit wegen
einen längeren Erholungsurlaub und ver-
suchte es nochmals in der Landseelsorge
als Kaplan-Vikar in Neu St. Johann. Doch
schon nach wenigen Jahren übersiedelte
er als Hausgeistlicher ins Altersheim Gon-
tenbad, um dann im Invalidenheim in
Hürden selber leidend den leidenden Mit-
menschen für eine Reihe von Jahren noch
seine priesterliche Liebe zu schenken. Im
Jahre 1949 zog er sich nach Mogeisberg
ins priesterliche Privatleben zurück, wo
er ohne geistliche Pfründe in der Seel-
sorge mithalf, so gut es seine Kräfte er-
laubten. Er hatte das Glück, bei seinen
geistlichen Mitbrüdern viel Entgegenkom-
men zu finden. Am Altare, im Gebete, in
der Betrachtung fand er seine priesterli-
chen Freuden, die ihm der ewige Vergel-
ter zum Lohn für seinen guten Willen
zum himmlischen Glücke ausweiten möge.

K.B.

Religionslehrer der Unterstufe um dieses
neue, ausgezeichnete Hilfsmittel. Die Prä-
sides der Müttervereine mögen dieses
Buch benützen, um die Mütter anzuleiten,
den Kindern von Jesus zu erzählen, statt
ihnen gewisse leider viel verbreitete blöde
und verblödende Bilderbücher zu geben.

Fran^ MiUZer

Psaimengebetbuch. Zusammengestellt
und herausgegeben von Karl Heinz Gren-
ner und Irmgard Pabl; Ubersetzung: Ro-
mano Gwardtnt; Einführung: Heinrich
KaMe/eZci. München, Kösel-Verlag, 1963,
211 Seiten.

Im Rahmen der liturgischen Bewegung
kommt dem Bestreben, die Gläubigen wie-
der zu den Psalmen zu führen, eine große
Bedeutung zu. Die vorliegende Ausgabe
einer reichen Auswahl von Psalmen ist
geordnet zum Gebrauch des einzelnen, in-
dem eher mündlich zu sprechende Gebete
und Texte, die mehr zur Betrachtung ein-
laden, getrennt angeführt sind. Eine Aus-
wähl ist für das gemeinsame liturgische
Gebet bestimmt. Man kann sich zur Uber-
Setzung Guardinis verschieden einstellen,
aber das spielt hier keine Rolle. Die gut
gelungene, sehr handliche Ausführung des
Werkes hat den Vorzug, den alten Gebets-
schätz der Kirche wieder besser zugäng-
lieh zu machen.

Dr. P. Barnabas Steiert, OSB

Goldmann, Otto: Geheimnis um Jean-
nette. Roman. Innsbruck 1962, Tyrolia-
Verlag, 245 Seiten.

Otto Goldmann schreibt viel und schein-
bar leicht. Der Tyrolia-Verlag hat schon
ein gutes halbes Dutzend seiner Romane
herausgegeben. Die Erzählungen Gold-
manns lesen sich flüssig, sind dem Alltag
entnommen, versuchen aber immer die

NEUE BÜCHER



1963 — Nr. 19 SCHWEIZERISCHE KIRCHENZEITUNG 267

sittlichen Werte zu betonen. Der vorlie-
gende Roman spielt in Paris. Das Mäd-
chen Jeannette, um das sich die Sache
dreht, spielt eine abenteuerliche Rolle,
die sich erst am Schluß zu einer großen
Überraschung ausweitet. Das Buch wird
vor allem von Mädchen in reiferem Alter
sehr gerne gelesen werden und darf ohne
Bedenken in die Pfarrbibliothek gestellt
werden. Georp Sc/iwiid

Zähringer, Konradin: Die Schulbrüder
des hl. Johannes Baptist de la Salle. Or-
den der Kirche, Band 6. Freiburg, Paulus-
Verlag, 1962, 222 Seiten.

Der Verfasser stellt uns zuerst den hl.
Johannes Baptist de la Salle, den Grün-
der der Schulbrüder, vor, macht uns mit
seiner Gründung und dessen jetziger Aus-
breitung bekannt, führt uns knapp in das
Schrifttum des Heiligen ein, befaßt sich
dann mit dem Geist und der Sendung des
Lehrordens, hebt das Besondere dieses
Laienordens im apostolisch-pädagogischen
Bereich hervor und macht uns mit der
Leitung und Organisation des Instituts
vertraut. — Johann Baptist de la Salle,
dessen Söhne zwar in der Schweiz nur
schwach vertreten, aber durch ihre se-
gensreiche Tätigkeit im Erziehungsheim
St. Georg in Knutwil und in der kauf-
männischen Schule in Neuenburg doch
bekannt sind, vermag auch heute unsern
katholischen Lehrern und Katecheten viel
zu bieten und einiges zu der auch in der

Ordinariat des Bistums Basel

Stellenausschreibung
Die Pfarrei iUingmaw (AG) und die

Kaplanei Sankt Agatha in Frawew/eZd
werden hiemit zur Wiederbesetzung aus-
geschrieben. Bewerber um die Kaplanei
sollten Feldprediger sein. Anmeldungen
sind bis zum 18. Mai 1963 an die bischöf-
liehe Kanzlei erbeten

Bisc/tö/Zicfee KanaZei

Schweiz noch nicht zu Ende geführten
Diskussion um die konfessionelle Schule
beizutragen. BwdoZ/ GcuZienZ

Kurse und Tagungen
Priesterexerzitien

im Fajerzitiew/jaits Bad Sc/iönbrMnn
4.-8. Juni (H.H. F. X. Walker); 5.—13.

August abends (H.H. L. Weikl, Spiritual);
25.—30. August: Bibelkurs, Thema: «Die
Gründung des alttestamentlichen Gottes-
Volkes» (H.H. P. J. Haspecker, Prof. der
Exegese, Frankfurt); S.August bis 3. Sep-
tember abends: 30 Tage für Priester und
Theologen (H.H. F. X. Walker).

Bad Schönbrunn ist Haltestelle des
Autobusses Zug—Nidfuren—Menzingen. —
Anmeldungen sind erbeten an: Leitung
Bad Schönbrunn, Post Edlibach (ZG), Te-
lephon Menzingen (042) 7 33 44.

Dieser Nummer Zie<?£ die Dn2i//cZifca
«Pacem in ferris» in deutscher Überset-
sunt; bei.
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Gotische Holzfigur

Hl. Johannes der Täufer
Höhe 118 cm.

Max Walter, Antike kirchl. Kunst,
Aeschengraben 5. 2. Stock, Basel,
Telephon (062) 2 74 2-3.

Diarium missarum intentionum

zum

Eintragen der Meßstipendien

In Leinen Fr. 3.80

Bequem, praktisch, gutes Pa-

pier und haltbarer Einband

Räber Verlag Luzern

Einzelhosen
in diversen Qualitäten
schon ab Fr. 29.—.

Auswahlsendungen um-
gehend.

* ^Ptailob
Luzern, Frankenstraße 2,
b. Bahnhof, Tel. 041/2 03 88

Das Friedens-Rundschreiben

von Papst Johannes XXIII.

(offizielle deutsche Fassung)

das dieser Nummer der «Schweizerischen Kir-
chenzeitung» beigelegt ist, kann solange Vor-

rat auch separat bezogen werden.

Einzelpreis Fr. 1.—, ab 20. Stück Fr. —.95, ab

50 Stück Fr. —.90, ab 100 Stück Fr. —.80.
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Gesuc/if selbständige, ge-
wissenhafte

Tochter
gesetzten Alters in ge-
pflegten, gut eingerichte-
ten Haushalt in Pfarrhel-
ferei in der Innerschweiz.
Angenehmes Arbeitsver-
hältnis. Rechter Lohn. —
Eintritt sofort oder nach
Übereinkunft. — Offerten
erbeten unter Chiffre KF
3749 an die Expedition
der «SKZ».

Hemden
Nylon, schwarz, nicht bü-
geln. Terylen, mittelgrau.
Krawatten.

Luzern, Frankenstraße 2,

b. Bahnhof, Tel. 041/2 03 88

Madonna mit Kind
im Rosenkranz

Holz, bemalt, barock, Höhe der
Madonna 47 cm, mit Rosen-
kranzumrandung Totalhöhe
110 cm.

Max Walter, Antike kirchl. Kunst.
Aeschengraben 5. 2. Stock. Basel,
Telephon (062) 2 74 23.

Canontafeln
Unsere beliebten, niedern
Tafeln, Modell Sachsein,
Text schwarz-weiß oder
verziert, mit Holzrahmen,
Birnbaum, Nußbaum od.
echt vergoldet, mit Refio-
glas; gleicher Text auch
mit Bronzerahmen, ver-
goldet oder brüniert. —
Ebenso alle andern ku-
ranten Canontafeln am
Lager.

ARS PRO DEO
STRÀSSLE LUZERN

bei der Hofkirche Tel. 33 'ü

Inserat-Annahme

durch RÄBER & CIE AG,
Frankenstraße, LUZERN



NEUERSCHEINUNG
RONALD KNOX

INNERE
ERNEUERUNG
Deutsch von Paula von Mirtow.
190 Seiten. Leinen Fr. 13.80.

Ronald Knox ist eine überragende religiöse Persönlich-
keit, originell, tief und überaus gütig. Immer wieder
überrascht seine Auslegung der Heiligen Schrift, die
so viele Stellen in ganz neuem Licht erscheinen läßt.
Er wiederholt sich nie, nur seine liebenswerte Art und
sein Humor bleiben sich gleich. «Innere Erneuerung»
ist wie der vorhergehende Band «Tage der Besinnung»
eine Sammlung von Exerzitienvorträgen, ursprünglich
für Laien bestimmt, die aber auch Priester und Or-
densleute gerne und mit reichem Gewinn lesen werden.

Ronald Kno.r; TAGE DER BESINNUNG. Ln. Fr. 16.80

© RÄBER VERLAG LUZERN

'AI. F. Hüffler, Industricabfülle, Dübendorf <ZH)
Telephon (051) 85 61 07 (bitte während Bürozeit
08.00—12.00 und 13.30—17.30 Uhr anrufen)

Wir kaufen zu Tagespreisen

Altpapier aus Sammelaktionen
Sackmaterial zum Abfüllen der Ware stellen wir gerne zur
Verfügung. Material übernehmen wir nach Vereinbarung per
Bahn oder per Camion.

Kirchenglocken-Läutmaschinen
System «MUFF»

Johann Muff, Ingenieur, Triengen
Telephon (045) 3 85 20

Mitarbeiter: Dr. E. Greber-Muff

TREVIRA-
ANZUGE

Machen Sie es sich be-

quem, wenn Sie reisen,
wenn es ungemütlich heiß
ist, und kaufen Sie bei
Roos einen Trevira-Anzug,
schwarz und dunkelgrau,
Trevirastoffe sind äußerst
zäh und die Hosenbügel-
falten beständig. - Roos
führt für Sie immer das
Beste.

Mit einer sorgfältigen
Auswahlsendung bedie-
nen wir Sie gerne um-
gehend.

73TAILOH
Luzern, Frankenstraße 2,
b. Bahnhof, Tel. 041/2 03 88

Für das
hl. Pfingstfest
ein schönes, neuzeitliches
rotes Meßgewand. Wir
führen solche in verschie-
denen Qualitäten. — Neu
angeschafft: Akolythen-
leuchter aus Messing mit
rotem Schaft. Auf Wunsch
gerne zur Ansicht.

Gesucht eine treue, selbstän-
dige

Haushälterin
in eine Pfarrhelferei der In-
nerschweiz mit neuzeitlichen
Einrichtungen.
Auskunft unter 3745 erteilt
die Expedition der «SKZ».

Meßwein
sowie in- Und ausländische

Tisch- und Flaschenweine

empfehlen

Gebrüder Nauer AG
Bremgarten

Weinhandlung
Telefon (057) 7 12 40

Vereidigte Meßweinlieferanten

Original
OSA-ATMIC
Regenmantel in Dunkel-
grau und Schwarz, in di-
versen Modellen.
Ihr bester Begleiter bei
unfreundlichem Wetter u,
auf der Reise.

Auswahlsendung um-
gehend.

73
TAILOR

CLICHÉS
GALVANOS
STEREOS
ZEICHNUNGEN
RETOUCHEN
PHOTO

ALFONS RITTER+CO.
Glasmalerg. 5 Zürich 4 Tel. (051) 25 2401

Berücksichtigen Sie bitte
unsere Inserenten

Luzern, Frankenstraße 2,
b. Bahnhof, Tel. 041/2 03 88

Jos. Schibig
Holzbildhauerei

Steinen SZ
Tel. (043 9 34 39

Alle Bildhauerarbeiten.
Restaurationen

WEINHANDLUNG

SCHULER &CIE.
Aktiengesellschaft

SCHWYZ und LUZERN
Das Vertrauenshaus für Meßweine u. gute Tisch- u. Flaschenweine
Telefon: Schwyz Nr. (043) 3 20 82 — Luzern Nr. (041) 3 10 77

CHRIST IM ALLTAG
JOSEF MILLER

Junge Männer,
Väter,
Staatsbürger

176 Seiten / Pappband mit Glanzfolie Fr. 8.80

Die Stellung des Christen — und vor allem des Mannes —
in der Gemeinschaft des Staates, des öffentlichen Lebens,
des Berufes, der Familie, der Kirche ist das Thema dieses
Buches. Hier und heute muß er sich als Christ erweisen
und aktiv für eine Sache eintreten, wenn er ihren Wert
erkannt hat, sie bekämpfen, wenn sie mit seinem christ-
liehen Gewissen unvereinbar ist.

Aus dem Inhalt: Der Katholik und die Politik — Erzie-
hung zum Staat — Eid, Treueid, Fahneneid — Krieg und
Wehrdienstverweigerung — Christliche Strafrechtsidee
und Todesstrafe — Verantwortung für die gefährdete
Jugend — Auch der Vater ist Führer seiner Kinder zu
Gott.

In derselben Ausstattung erschien von JOSEF MILLER

Lebensstandard, Lüge, Straßenverkehr
136 Seiten / Fr. 6.80

Durch jede Buchhandlung

VERLAG HEROLD - WIEN - MÜNCHEN
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<PACEM IN TERRIS»

Rundschreiben Papst Johannes' XXIII.
über den Frieden unter allen Völkern

in Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Freiheit

Datiert uom Griiwdowwerstafii, dem 11. ApriZ 1963, im TateiniscTien Originaltext rerö//eratZiefet im «Osservatore ßomano», </a/zr-

gang 103, Itfr. 85, Donnerstag, 11. Aprit 1963. Die Trier rerö//enttieti.te deitfsc/ie Übersetzung wnrde von der Vafifcanisc/ien Drnfc-
fce?'ei ais Ma?jüsfcript gedî'wrfct nnd ron der /TJVA tÄtztTioiiscTie tVactiricTiten-Agenturl, MiincTien, Tierawsgegeben.
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AN" DIE EHRWÜRDIGEN BRÜDER,

DIE PATRIARCHEN, PRIMATEN, ERZBISCHÖFE, BISCHÖFE,
UND DIE ANDEREN OBERHIRTEN,

DIE IN FRIEDEN UND GEMEINSCHAFT

MIT DEM APOSTOLISCHEN STUHLE LEBEN,
AN DEN KLERUS UND DIE CHRISTGLÄUBIGEN DES GANZEN ERDKREISES

SOWIE AN ALLE MENSCHEN GUTEN WILLENS

PAPST JOHANNES XXIII.
EHRWÜRDIGE BRÜDER, GELIEBTE SÖHNE

GRUSS UND APOSTOLISCHEN SEGEN!

EINLEITUNG

Die Ordnwtc/ im Uniuersitm

Der FRIEDE AUF ERDEN, nach dem alle Menschen zu
jeder Zeit sehnlichst verlangten, kann nur dann begründet
und gesichert werden, wenn die von Gott festgesetzte Ord-
nung gewissenhaft beobachtet wird.

Aus den Fortschritten der Wissenschaften und den Erfin-
düngen der Technik ersehen wir deutlich, wie in den Lebe-
wesen und in den Naturkräften eine wunderbare Ordnung
herrscht und auch dem Menschen eine solche Würde eigen ist,
daß er diese Ordnung entdecken und geeignete Werkzeuge
anfertigen kann, um sich dieser Kräfte zu bemächtigen und
sie zu seinem Nutzen zu gebrauchen.

Aber der Fortschritt der Wissenschaften und die Erfindun-
gen der Technik offenbaren vor allem die unendliche Größe
Gottes, der die Gesamtheit der Dinge und den Menschen selbst
erschuf. Er schuf, so sagen wir, aus dem Nichts die Gesamt-
heit der Dinge und verschenkte sie, die Fülle seiner Weisheit
und Güte. Daher lobt der Psalmist Gott mit den Worten:
«Herr, Herr, wie wunderbar ist dein Name auf dem ganzen
Erdenrund»; • und an einer anderen Stelle: «Wie zahlreich
sind deine Werke, Herr! Alles hast du mit Weisheit ge-
macht.» 2 Und Gott schuf den Menschen «nach seinem Bild
und Gleichnis», » ausgestattet mit Verstand und Freiheit, und
bestellte ihn zum Herrn aller Dinge, wie der Psalmist es be-

kennt: «Und du hast ihn nur wenig unter die Engel gestellt,
mit Ruhm und Ehre ihn gekrönt; du hast ihm Macht ver-
liehen über deiner Hände Werk, alles hast du seinen Füßen
unterworfen.»

Die Ordtutnc/ im Mewsclien

Mit der vorzüglichen Ordnung des Universums liegt nun
aber die Unordnung unter den Einzelnen wie unter den Völ-
kern in krassem Widerspruch, wie wenn die Beziehungen, die
sie untereinander verbinden, nur mit Gewalt geregelt werden
könnten.

Nun hat aber der Schöpfer der Welt dem Innersten des
Menschen eine Ordnung eingeprägt, die sein Gewissen ihm
kundtut und unbedingt einzuhalten befiehlt: «Sie zeigen, daß
der Inhalt des Gesetzes ihren Herzen eingeschrieben ist, in-
dem ihnen ihr Gewissen Zeugnis gibt.» » Wie könnte es auch
anders sein? Denn was Gott auch immer gemacht hat, offen-

bart seine unendliche Weisheit, und zwar um so klarer, je
größer die Vollkommenheit ist, deren es sich erfreut. »

Eine 'falsche Ansicht gibt jedoch häufig Anlaß zu dem Irr-
tum, daß viele meinen, die Beziehungen, die zwischen den ein-
zelnen Menschen und dem Staat bestehen, könnten durch die-
selben Gesetze geregelt werden, durch welche die Kräfte und
Elemente des vernunftlosen Universums gelenkt werden.
Diese Gesetze aber, die von ganz anderer Art sind, können
selbstverständlich nur dort entnommen werden, wo sie der
Schöpfer aller Dinge eingeschrieben hat, nämlich aus der Na-
tur des Menschen.

Durch diese Gesetze werden die Menschen deutlich belehrt,
wie sie ihre gegenseitigen Beziehungen an das Zusammen-
leben mit anderen Menschen anpassen sollen; wie die Bezie-
hungen zu regeln sind, die zwischen den Staatsbürgern und
den staatlichen Behörden bestehen; ferner, wie die Staats-
lenker einander begegnen sollen; schließlich, auf welche
Weise die einzelnen Menschen und die Staaten und wie die
Gemeinschaft aller Völker sich untereinander zu verhalten
haben. Daß diese Gemeinschaft endlich gegründet werde, ist
heute ein dringendes Erfordernis des allgemeinen Wohls.

I.

DIE ORDNUNG UNTER DEN MENSCHEN

Jeder Mewscfr. isf Person mit P/Zie/jfen wnd PeeZiten

Jedem menschlichen Zusammenleben, das gut geordnet
und nutzbringend sein soll, muß das Prinzip zugrunde liegen,
daß jeder Mensch das Verfügungsrecht über seine Person hat.
Er hat eine Natur, die mit Verstand und Willensfreiheit aus-
gestattet ist; er hat aus sich Rechte und Pflichten, die un-
mittelbar und gleichzeitig aus seiner Natur hervorgehen. Weil
sie allgemeingültig und unverletzlich sind, können sie in kei-
ner Weise veräußert werden. '

Wenn wir die Würde der menschlichen Person aus den
Offenbarungswahrheiten betrachten, müssen wir sie noch viel
höher einschätzen. Denn die Menschen sind ja durch das Blut
Jesu Christi erlöst, durch die göttliche Gnade Söhne und
Freunde Gottes geworden und zu Erben der ewigen Herrlich-
keit eingesetzt.
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Die Rechte

Das ßeeW a«/ Leben und Lebensunterhalt

Da wir über die Rechte des Menschen sprechen wollen, stei-
len wir gleich zu Beginn fest, daß der Mensch das Recht auf
Leben hat, auf die Unversehrtheit des Leibes sowie auf die

notwendigen Mittel zu angemessener Lebensführung, nämlich
besonders auf Nahrung, Kleidung, Wohnung, Erholung und
die Dienste, die vom Staate für die einzelnen zu leisten sind.

Daraus folgt auch, daß der Mensch das Recht auf Beistand
hat, wenn er von Krankheit heimgesucht oder durch Arbeit
und Mühe geschwächt, wenn er zur Arbeitslosigkeit gezwun-
gen und schließlich ohne sein Verschulden der zum Leben not-
wendigen Dinge beraubt ist. «

Aforahsr/ie und IciiZtureße ßeoLte

Von Natur aus hat der Mensch außerdem das Recht, daß

er gebührend geehrt und sein guter Ruf gewahrt wird, daß er
frei nach der Wahrheit suchen und unter Wahrung der mora-
lischen Ordnung und des Allgemeinwohls seine Meinung
äußern, verbreiten und jedweden Beruf ausüben darf; daß er
schließlich der Wahrheit entsprechend über die öffentlichen
Ereignisse in Kenntnis gesetzt wird.

Zugleich steht es dem Menschen kraft des Naturrechtes auf
dem Gebiet der Geistesbildung notwendigerweise zu, daß er
sowohl eine Allgemeinbildung als auch eine Fach- und Berufs-
ausbildung empfangen kann, wie es der Entwicklungsstufe
des betreffenden Staatswesens entspricht. Man muß danach
streben, und darauf muß man hinarbeiten, daß Menschen mit
entsprechenden geistigen Fähigkeiten zu höheren Studien
aufsteigen können, und zwar so, daß sie, wenn möglich, in der
menschlichen Gesellschaft zu Aufgaben und Ämtern aufstei-
gen können, die sowohl ihrer Begabung als auch der Kenntnis
entsprechen, die sie sich erworben haben. >

Das ßeeLf au/ Goftesrerebrwngr

Zu den Rechten des Menschen ist auch zu zählen, daß er
Gott der rechten Norm seines Gewissens entsprechend ver-
ehren und seine Religion privat und öffentlich bekennen darf.
Denn wie Lactantius treffend sagt, «werden wir mit der Be-
Stimmung geboren, dem uns erschaffenden Gott den gerech-
ten und schuldigen Gehorsam zu erweisen; ihn allein sollen
wir anerkennen, ihm folgen. Durch dieses Band der Fröm-
migkeit sind wir Gott verpflichtet und verbunden; und daher
hat auch die Religion ihren Namen». "> Zur gleichen Sache
stellte unser Vorgänger unsterblichen Andenkens Leo XIII.
nachdrücklich fest: «Diese wahre und der Söhne Gottes wür-
dige Freiheit, welche die Würde der menschlichen Person in
vornehmster Weise schützt, ist größer als alle Gewalt und
alles Unrecht; sie ist der Kirche immer erwünscht und beson-
ders teuer. Diese Art von Freiheit haben die Apostel ständig
für sich in Anspruch genommen, die Apologeten in den Schrif-
ten unverbrüchlich gemacht, die Märtyrer in unermeßlicher
Zahl durch ihr Blut geheiligt.» "

Das ßec/it ait/ freie WaM des Lebensstandes

Darüber hinaus haben die Menschen das unantastbare
Recht, jenen Lebensstand zu wählen, den sie vorziehen: daß
sie eine Familie gründen, in der Mann und Frau gleiche
Rechte und Pflichten haben, oder daß sie das Priestertum
oder den Ordensstand ergreifen können.

Die Familie, die auf der Ehe beruht, die selbstverständlich
frei geschlossen, einpaarig und unauflöslich ist, muß als die
erste und natürliche Keimzelle der menschlichen Gesellschaft

angesehen werden. Daraus folgt, daß für sie sowohl auf wirf-
schaftlichem und sozialem Gebiet als auch in kultureller und
sittlicher Hinsicht möglichst gut gesorgt werden muß. Alle
diese Dinge dienen dazu, die Familie zu festigen und in der
Erfüllung ihrer Aufgabe zu unterstützen.

Den Eltern aber steht vornehmlich das Recht zu, die Kin-
der zu ernähren und zu erziehen. >'

ßecftfe in ruissenscTia/tZic/içr Hinsicbf

Dem Menschen steht von Natur aus nicht nur das Recht
auf freie Initiative in der Wirtschaft zu, sondern auch das
Recht auf Arbeit. "

Mit diesen Rechten ist ohne Zweifel auch das Recht auf
solche Arbeitsbedingungen verbunden, unter denen weder die
Körperkräfte geschwächt noch die guten Sitten zugrunde ge-
richtet noch dem rechten Wachsen und Gedeihen der Jugend-
liehen Schaden zugefügt wird. Was aber die Frauen angeht,
so sind ihnen solche Arbeitsbedingungen zuzugestehen, die
den Erfordernissen und Pflichten der Ehefrauen und Mütter
entsprechen.

Aus der Würde der menschlichen Person entspringt auch
das Recht, im Bewußtsein eigener Verantwortung Wirtschaft-
liehe Unternehmungen zu betreiben. >" Hier darf auch nicht
verschwiegen werden, daß der Arbeiter Anspruch auf gerech-
ten Lohn hat. Er muß im Verhältnis zu den verfügbaren Mit-
teln dem Arbeiter und seiner Familie eine menschenwürdige
Lebenshaltung gestatten. Darüber sagt unser Vorgänger se-
ligen Andenkens Pius XII: «Mit der Pflicht zur Arbeit, die
in der Natur begründet ist, stimmt auch das Naturrecht über-
ein, kraft dessen der Mensch fordern kann, daß aus der gelei-
steten Arbeit ihm und auch seinen Kindern das Lebensnot-
wendige zufließt; so grundlegend befiehlt die Natur die Er-
haltung des Menschen.» " Ferner leitet sich aus der Natur des
Menschen das Recht auf Privateigentum, auch auf Produktiv-
güter, her. Dieses Recht, wie wir an anderer Stelle gesagt
haben, «hilft wirksam, die Würde der menschlichen Person
und die freie Berufsausübung in allen Tätigkeitsbereichen zu
schützen; schließlich festigt es die Verbindung der häuslichen
Gemeinschaft und das friedliche und gedeihliche Wachstum
im öffentlichen Leben». "

Im übrigen ist es nützlich, zu bemerken, daß «dem Recht
auf Privateigentum eine soziale Funktion innewohnt». >»

ßectif ait/ Gemeiiisc/ia/fsbiZdiinp

Daraus aber, daß die Menschen von Natur aus gemein-
schaftsbezogen sind, entsteht das Recht, sich an einem Orte
zu versammeln und sich mit anderen zusammenschließen zu
können; daß sie den gegründeten Gemeinschaften jene Form
geben, die sie für die Erreichung des gesteckten Zieles für
geeigneter halten; daß sie in diesen Gemeinschaften aus eige-
nem Antrieb und aus eigener Verantwortung handeln und
diese zum gewünschten Ziel hinlenken. ^

In der Enzyklika «Mater et Magistra» haben wir selbst sehr
darauf gedrungen, wie es durchaus erfordert ist, daß sehr
viele Vereinigungen oder Körperschaften gegründet werden
entsprechend dem Ziele, das der einzelne Mensch nicht wirk-
sam erreichen kann. Diese Vereinigungen und Körperschaften
sind als überaus notwendige Instrumente zu betrachten, um
die Würde der menschlichen Person und die Freiheit unan-
tastbarer Verantwortung zu schützen.

ßecLt an/ Anstcandeninp und Dinwanderiinsr

Jedem Menschen muß das Recht zugestanden werden, inner-
halb des Staates seinen Wohnsitz zu behalten oder zu ändern;
ja, es muß ihm auch unbedingt erlaubt sein, sofern gerechte
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Gründe dazu raten, in andere Staaten auszuwandern und dort
seinen Wohnsitz aufzuschlagen. 22 Auch dadurch, daß jemand
Bürger eines bestimmten Staates ist, hört er in keiner Weise

auf, Mitglied der Menschheitsfamilie zu sein als Bürger jener
universalen Gemeinschaft und jenes Zusammenschlusses aller
Menschen.

KecAte poZifiseAew InAaZts

Dazu kommt, daß mit der Würde der menschlichen Person
das Recht verknüpft ist, am öffentlichen Leben aktiv teil-
zunehmen und zum Gemeinwohl beizutragen. «Weit davon
entfernt, daß der Mensch als solcher für ein Objekt oder ein
untätiges Element des sozialen Lebens angesehen werden
darf, muß er vielmehr dessen Subjekt, Fundament und Ziel
sein.» -s

Zur menschlichen Person gehört auch der gesetzliche
Schutz seiner Rechte, der wirksam und unparteiisch sein muß
in Übereinstimmung mit den wahren Normen der Gerechtig-
keit, wie unser Vorgänger seligen Andenkens Pius XII.
mahnt: «Aus der gottgewollten Rechtsordnung folgt das dem
Menschen eigene und unveränderliche Recht, das einem jeden
Rechtssicherheit verbürgt und einen klar umrissenen Bereich
anweist, der jedem willkürlichen Zugriff entzogen ist.» ^

Die Pflichten

I/natt/ZösZicAe BezieAitngf «iciscAen RecAien wnd P/ZicAten
in derselben Person

Die von uns bisher erwähnten Rechte, die aus der Natur
hervorgehen, sind in dem Menschen, dem sie zustehen, mit
ebenso vielen Pflichten verbunden. Diese Rechte und Pflichten
leiten ihren Ursprung, ihre Nahrung und unzerstörbare Kraft
vom Naturgesetz her, durch das sie zugeteilt oder befohlen
sind.

Um dafür einige Beispiele anzuführen: Das Recht des Men-
sehen auf Leben hängt mit der Pflicht zusammen, sein Leben
zu erhalten; das Recht auf ein menschenwürdiges Dasein mit
der Pflicht, ehrenhaft zu leben; das Recht, frei nach der
Wahrheit zu forschen, mit der Pflicht, in die Wahrheit immer
tiefer einzudringen.

Gegrewsetfisfe Äecftte ttnd P/ZicAZen unter rerscAiedenen
Personen

Daraus folgt auch, daß in der menschlichen Gemeinschaft
dem natürlichen Recht des einen eine Pflicht der anderen
entspricht: die Pflicht nämlich, jenes Recht anzuerkennen
und zu achten. Denn jedes ausschließliche Recht des Men-
sehen leitet seine Kraft und Autorität aus dem Naturgesetz
her; es verleiht jenes Recht und legt die entsprechende
Pflicht auf. Diejenigen also, die zwar ihre Rechte in Anspruch
nehmen, aber ihre Pflichten ganz vergessen oder nicht ent-
sprechend erfüllen, sind denen zu vergleichen, die ein Ge-
bäude mit einer Hand aufbauen, und mit der anderen wieder
zerstören.

In srepewseiZigrer Zjtsammenarbeif

Da die Menschen von Natur aus Gemeinschaftswesen sind,
müssen die einen mit den anderen leben und ihr gegenseitiges
Wohl suchen. Das geordnete Zusammenleben erfordert des-
halb, daß sie gleicherweise Rechte und Pflichten Wechsel-
seitig anerkennen und erfüllen. Daraus ergibt sich auch, daß
jeder großmütig seinen Beitrag leisten muß, um jenes Milieu
zu schaffen, in dem die Rechte und Pflichten der Bürger im-
mer sorgfältiger und nutzbringender gewährleistet sind.

Um dafür ein Beispiel anzuführen: Es genügt nicht, dem
Menschen das Recht auf das Lebensnotwendige zuzugestehen,
ohne nach Kräften dahin zu wirken, daß ihm auch das, was
zum Lebensunterhalt gehört, in genügendem Maße zur Ver-
fügung steht.

Dazu kommt, daß die Gemeinschaft der Menschen nicht
nur geordnet sein muß, sondern ihnen selbst auch viele nütz-
liehe Güter bringen muß. Das verlangt dringend, daß sie ihre
Rechte und Pflichten gegenseitig anerkennen und erfüllen,
daß sie aber andererseits auch alle gemeinschaftlich an vielen
Unternehmungen teilnehmen, die der heutige Stand der Zivi-
lisation erlaubt, nahelegt oder fordert.

Vera« ttoort wwgrs beiouß tse ira

Außerdem verlangt die Würde der menschlichen Person,
daß der Mensch aus eigenem Entschluß und in Freiheit han-
dein kann. Im gegenseitigen Zusammenleben ist deshalb wirk-
lieh Grund vorhanden, daß er die Rechte hochhält, die Pflich-
ten wahrt und in unzähligen Werken, die durchzuführen sind,
vor allem aus eigenem Antrieb und Entschluß für andere
Gemeinschaftsdienst leistet; und zwar so, daß jeder nach sei-

ner Überzeugung, seinem Urteil und Pflichtbewußtsein han-
delt und nicht so sehr durch Strafe oder durch meistens von
außen stammende Druckmittel dazu veranlaßt wird.

Wenn die Gemeinschaft allein auf Gewalt aufgebaut ist,
so ist sie nicht menschlich; die Einzelnen haben dann keine
Freiheit mehr, während sie doch im Gegenteil zur Lebensent-
faltung und zur Erreichung der Vollkommenheit anzuspor-
nen sind.

Zusammenleben in WaArAeit, GerecAtipfceit,
Liebe wwd FreiAeit

Das Zusammenleben ist deshalb dann als gut geordnet,
fruchtbar und der menschlichen Würde entsprechend anzu-
sehen, wenn es auf der Wahrheit gründet, wie der Apostel
Paulus mahnt: «Darum leget ab die Lüge, redet die Wahrheit
im gegenseitigen Verkehr, denn wir sind Glieder untereinan-
der.» 2' Das wird dann sicher der Fall sein, wenn jeder seine
Rechte und besonders seine Pflichten gegenüber den anderen
anerkennt. Überdies wird das Zusammenleben so sein, wie wir
es soeben gezeichnet haben, wenn die Menschen, von der Ge-

rechtigkeit geleitet, sich bemühen, sowohl die Rechte anderer
zu achten, als auch die eigenen Pflichten zu erfüllen; wenn
sie von solch liebevollem Eifer beseelt sind, daß sie die Nöte
der anderen wie ihre eigenen empfinden und die anderen an
ihren Gütern teilnehmen lassen, und somit danach streben,
daß auf der Welt die höchsten geistigen Werte unter allen
verbreitet werden. Aber auch das genügt noch nicht; denn die
menschliche Gemeinschaft wächst durch die Freiheit zusam-
men, und zwar auf eine Weise, die der Würde der Menschen
angemessen ist. Da diese von Natur aus vernunftbegabt sind,
tragen sie deshalb auch die Verantwortung für ihre Taten.

Das Zusammenleben der Menschen ist deshalb, Ehrwürdige
Brüder und geliebte Söhne, vor allem als etwas aufzufassen,
was vor allem dem geistigen Bereich zugehört. Die Menschen
sollen im hellen Licht der Wahrheit Erkenntnisse unterein-
ander austauschen; sie sollen ihre Rechte wahrnehmen und
ihre Pflichten erfüllen können; sie sollen angespornt werden,
die geistigen Güter zu erstreben; aus jeder schicklichen Sache,
wie immer sie beschaffen sein mag, sollen sie eine gemein-
same rechtschaffene Freude schöpfen; in einem beständigen
Willen sollen sie dahin neigen, das Beste, was sie haben, ein-
ander mitzuteilen. Diese Güter beleben und lenken alles, was
sich auf die Wissenschaften, die Wirtschaft, die sozialen Ein-
richtungen, die Entwicklung und die Ordnung des Staates, die
Gesetzgebung und schließlich auf alle übrigen Dinge bezieht,
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die äußerlich das menschliche Zusammenleben ausmachen
und in einem ständigen Fortschritt zum Ausdruck bringen.

Gott, das Fitndament der sittMelieji Ordnung

Die Ordnung jedoch, die im menschlichen Zusammenleben
waltet, ist ganz geistiger Art. Da sie auf der Wahrheit auf-
ruht, ist sie nach den Geboten der Gerechtigkeit zu verwirk-
liehen; sie verlangt, durch gegenseitige Liebe beseelt und zur
Vollendung geführt zu werden; schließlich ist sie in unge-
schmälerter Freiheit zu einer täglich menschenwürdigeren
Ausgeglichenheit zu gestalten.

Aber diese Art von Ordnung — deren Prinzipien sich auf
alle erstrecken und insbesondere absolut und unveränderlich
sind — geht ganz vom wahren, und zwar vom persönlichen
und die menschliche Natur übersteigenden Gott aus. Denn da

Gott die erste Wahrheit aller Dinge und das höchste Gut ist,
ist er zugleich die erhabene Quelle, aus der die menschliche
Gemeinschaft allein wahrhaft Leben schöpfen kann, die ohne

Zweifel recht geordnet und fruchtbar und der menschlichen
Würde angemessen sein muß. ** Hierher gehört jenes Wort
des heiligen Thomas von Aquin: «Daß aber die menschliche
Vernunft die Richtschnur des menschlichen Willens sei, nach
der seine Güte zu messen ist, das hat sie aus dem ewigen Ge-

setz, welches die göttliche Vernunft ist. Deshalb ist deut-
lieh, daß die Güte des menschlichen Willens viel mehr vom
ewigen Gesetz abhängt als von der menschlichen Vernunft.» "

Zeichen der Zeit

Diese unsere Zeit ist durch drei Merkmale gekennzeichnet.
Vor allem im wirtschaftlich-sozialen Aufstieg der Arbeiter-

klasse. Den Anfang machte die Wahrung der Rechte des Ar-
beiters, besonders auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet;
dann machten die Arbeiter den Schritt zur Wahrung ihrer
politischen Interessen; schließlich richteten sie ihren Sinn be-
sonders darauf, in angemessener Weise an den Gütern der
Kultur teilzunehmen. Deshalb sind die Arbeiter heutzutage
auf der ganzen Welt besonders darauf bedacht, daß sie nie
gleichsam nur als Sache ohne Verstand und Freiheit einge-
schätzt werden, den andere willkürlich benützen, sondern als
Menschen in allen Bereichen menschlicher Gemeinschaft, d. h.

auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet, im Staat und
schließlich auch auf dem Feld der Wissenschaften und der
Kultur.

An zweiter Stelle steht die allgemein bekannte Tatsache,
daß die Frau am öffentlichen Leben teilnimmt, was vielleicht
rascher geschieht bei den christlichen Völkern und langsamer,
aber in aller Breite, bei den Völkern, welche als Erben ande-
rer Überlieferungen einen anderen Lebensstil gewohnt sind.
Denn die Frau, die sich ihrer Menschenwürde heutzutage im-
mer mehr bewußt wird, ist weit davon entfernt, sich als
seelenlose Sache oder als bloßes Werkzeug einschätzen zu
lassen; sie fordert vielmehr, daß sie sowohl im häuslichen
Leben wie im Staat Rechte und Pflichten hat, die der Würde
der menschlichen Person entsprechen.

Schließlich bemerken wir in unseren Tagen, daß die
Menschheitsfamilie im sozialen wie im öffentlichen Leben eine
völlig neue Gestalt angenommen hat. Da nämlich alle Völker
für sich Freiheit beanspruchen oder beanspruchen werden,
wird es bald keine Völker mehr geben, die über andere herr-
sehen, noch solche, die unter fremder Herrschaft stehen. Denn
die Menschen aller Länder und Völker sind entweder bereits
Bürger eines freien Staatswesens, oder es ist bald soweit, daß
sie es werden, und die Gemeinschaft keines einzigen Stammes
will ferner unter fremder Herrschaft stehen. Denn heutzutage
schwinden die Auffassungen, die so viele Jahrhunderte über-

dauerten, auf Grund derer sich manche Menschengruppen für
minderwertig hielten, während andere sich überlegen dünk-
ten, sei es wegen ihrer wirtschaftlichen oder sozialen Stellung,
sei es wegen des Geschlechtes oder ihres gesellschaftlichen
Ranges.

Dagegen verbreitete und behauptete sich sehr weitgehend
die Auffassung, daß alle Menschen durch die Würde ihrer Na-
tur unter sich gleich seien. Deshalb wird, wenigstens theore-
tisch, eine Diskriminierung der Rassen in keiner Weise mehr
anerkannt. Und dies ist von größter Bedeutung und größtem
Gewicht für das Zustandekommen menschlichen Zusammen-
lebens nach den Prinzipien, die wir erwähnt haben. Wenn also
in einem Menschen das Bewußtsein seiner Rechte entsteht,
muß in ihm auch notwendig das Bewußtsein seiner Pflichten
entstehen, so daß, wer bestimmte Recht hat, zugleich auch
die Pflicht hat, sie als Zeichen seiner Würde zu beanspruchen,
in den übrigen Menschen aber die Pflicht, diese Rechte anzu-
erkennen und hochzuschätzen.

Und dadurch, daß das staatsbürgerliche Gefüge auf Rech-
ten und Pflichten aufgebaut ist, erkennen dann die Menschen
sofort deutlich und werden sich bewußt, daß sie Glieder einer
Gesellschaftsordnung sind. Sie entdecken hier die geistigen
Werte, nämlich was Wahrheit, was Gerechtigkeit, was Liebe
und was Freiheit ist. Doch nicht genug! Denn auf diesem
Wege kommen die Menschen dazu, den wahren Gott besser zu
erkennen, der die Menschennatur überragt und Person ist.
Deshalb halten sie die Beziehungen zu Gott für das Funda-
ment ihres Lebens, das in ihrem Inneren lebt und sie mit den
übrigen Menschen verbindet.

II.

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN MENSCHEN
UND DER STAATSGEWALT

INNERHALB DER POLITISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Notwendigkeit der Autorität und dir götttic/ier Urspring

Die menschliche Gesellschaft kann weder gut geordnet noch
fruchtbar sein, wenn es in ihr niemanden gibt, der mit recht-
mäßiger Ordnung die Autorität aufrechterhält und mit der
notwendigen Sorgfalt auf das allgemeine Wohl bedacht ist.
Alle Autorität aber leitet sich von Gott her, wie der heilige
Paulus lehrt: «Es gibt keine Gewalt, außer von Gott.» 28 Diese
Lehre des Apostels erklärt der heilige Johannes Chrysostomus
folgendermaßen: «Was sagst du? Ist jeder einzelne Fürst von
Gott eingesetzt? Das behaupte ich nicht; denn ich habe jetzt
nicht von den einzelnen Fürsten zu reden, sondern über die
Sache an sich. Denn daß es Fürstentümer gibt, und daß die
einen befehlen, die anderen gehorchen, und daß alles nicht zu-
fällig und planlos verursacht ist,-das ist Sache der göttlichen
Weisheit, behaupte ich.» Gott hat aber die Menschen ihrer
Natur nach als Gemeinschaftswesen geschaffen, und weil
keine Gemeinschaft «bestehen kann, außer wenn einer allen
vorsteht und jeden durch einen wirksamen und einheitlichen
Impuls auf ein gemeinsames Ziel hinlenkt, so folgt daraus,
daß für die bürgerliche Gemeinschaft eine Autorität nötig ist,
die sie lenkt; sie stammt wie die Gemeinschaft selbst aus der
Natur und deshalb von Gott als deren Urheber». " Dennoch
darf man nicht glauben, die Autorität sei an keine Norm ge-
bunden. Da sie im Gegenteil daraus entspringt, nach Maß-
gäbe der Vernunft zu befehlen, muß gefolgert werden, daß sie
die Gewalt, Verpflichtungen aufzuerlegen, aus der sittlichen
Ordnung herleitet, die ihrerseits Gott als Ursprung und Ziel
hat. Deshalb schreibt unser Vorgänger Pius XII. seligen An-
denkens: «Die absolute Ordnung der Lebewesen und selbst
das Ziel des Menschen — wir meinen den freien Menschen,
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der verbindliche Pflichten hat und mit unverletzlichen Rech-
ten ausgestattet ist als Ursprung und Zweck der menschlichen
Gemeinschaft — umfassen auch den mit Autorität ausgezeich-
neten Staat als gleichsam notwendige Gemeinschaft, ohne die
er weder sein noch leben könnte Da diese Ordnung aller
Dinge gemäß der rechten Vernunft und besonders dem christ-
liehen Glauben nur von Gott, dem persönlichen Schöpfer aller,
ausgehen kann, erhalten auch die Obrigkeiten von ihm ihre
Würde, da sie gewissermaßen an der Autorität Gottes teil-
haben.» •"

Befehlsgewalt die nur oder hauptsächlich auf Drohung
und Furcht vor Strafen oder auf Versprechungen von Lohn
beruht, treibt keineswegs wirksam dazu an, das gemeinsame
Wohl aller zu verwirklichen; sollte es doch der Fall sein, so
wäre dies doch nicht in Übereinstimmung mit der Würde von
Menschen, die der Freiheit und des Vernunftgebrauches fähig
und teilhaft sind. Denn da die Autorität hauptsächlich in
einer geistigen Gewalt besteht, müssen die Staatslenker an
das Gewissen eines jeden appellieren, d. h. an die Pflicht eines
jeden, sich bereitwillig für das gemeinsame Wohl aller ein-
zusetzen. Weil aber alle Menschen in der natürlichen Würde
unter sich gleich sind, ist keinem von ihnen erlaubt, einen
anderen innerlich zu verpflichten. Gott allein kann das tun,
der ja als einziger die geheimen Ratschlüsse des Herzens
durchforscht und richtet.

Die staatliche Obrigkeit darf die Menschen also nur dann
im Gewissen verpflichten, wenn ihre Autorität mit Gottes
Autorität in Einklang steht und an dieser teilhat. "

Wo dieses Prinzip gilt, wird auch für die Würde der Men-
sehen Sorge getragen. Indem sie nämlich den Regierungen
gehorchen, gehorchen sie ihnen keineswegs als bloßen Men-
sehen, sondern sie ehren tatsächlich Gott, den sorgenden
Schöpfer aller Dinge, der anordnete, daß die Beziehungen un-
ter den Menschen nach der von ihm festgesetzten Ordnung
verwaltet werden; und dadurch, daß wir Gott die schuldige
Ehrfurcht erweisen, unterdrücken wir auch nicht unsere
Überzeugung, vielmehr erheben und adeln wir sie; denn Gott
zu dienen, ist herrschen. '<

Da die staatliche Gewalt von der Ordnung der geistigen
Dinge gefordert wird und von Gott ausgeht, können weder
erlassene Gesetze noch erteilte Vollmachten die Staatsbürger
verpflichten, wenn die Staatslenker gegen diese Ordnung und
deshalb gegen Gottes Willen Gesetze erlassen oder etwas vor-
schreiben; denn «man muß Gott mehr gehorchen als den
Menschen»; " in diesem Falle wird die Autorität sogar ganz
hinfällig und zum Mißbrauch der Gewalt, wie der heilige
Thomas von Aquin lehrt: «Zum Zweiten ist zu sagen, daß das
menschliche Gesetz nur insoweit die Beschaffenheit eines Ge-
setzes hat, als es der rechten Vernunft gemäß ist; und dem-
zufolge ist es offenbar, daß es vom ewigen Gesetz abgeleitet
wird. Insofern es aber von der Vernunft abweicht, wird es als
ungerechtes Gesetz bezeichnet, und es hat nicht die Beschaf-
fenheit eines Gesetzes, sondern eher die einer Gewalttätig-
keit.» s®

Jedoch daraus, daß die Autorität aus Gott stammt, wird in
keiner Weise geschlossen, daß die Menschen keine Möglich-
keit hätten, diejenigen zu wählen, die an der Spitze des Staa-
tes stehen sollen, oder die Staatsform zu bestimmen oder den
Umfang sowie die Art und Weise der Gewaltausübung abzu-
grenzen. Daher kann diese Lehre mit jeder demokratischen
Regierungsform in Einklang gebracht werden, die diesen Na-
men wirklich verdient.» "

Die Sorge /ür das GemeireicoZiZ aïs .ExtstenasrrMttd
der ô//e«tïicïi.en Gewalt

Die einzelnen Menschen wie alle Körperschaften sind ge-
halten, durch ihren Beitrag das Gemeinwohl zu fördern. Dar-

aus folgt hauptsächlich, daß sie die eigenen Interessen den
Bedürfnissen der andern anpassen; daß sie ihren persönlichen
und sachlichen Beitrag zu dem leisten, was die Lenker des
Staates vorgeschrieben haben, und zwar nach den Normen der
Gerechtigkeit und unter Wahrung von Maß und Ziel des Be-
fehlens. Wer nämlich die Staatsgewalt ausübt, muß solche
Handlungen vorschreiben, die nicht nur formell ordnungs-
mäßig sind, sondern auch sittlich gut oder doch wenigstens
auf das Gute hingerichtet.

Die Existenzberechtigung aller öffentlichen Gewalt ruht
aber in der Verwirklichung des Gemeinwohls, das nur unter
Berücksichtigung seiner wesentlichen Voraussetzungen wie
der gegebenen zeitlichen Verhältnisse erreicht werden kann. "

GrundZegende GesicZiispnnfcte zmto Gememwo/iZ

Gewiß bestimmt sich das Gemeinwohl auch aus den beson-
deren Eigenschaften eines jeden Volkes; doch bilden diese
keineswegs dessen ausschließlichen Inhalt. Denn weil es we-
sentlich mit der Menschennatur zusammenhängt, kann es als
solches nicht doktrinär oder gar historisch bestimmt werden,
sondern muß immer die ganze menschliche Person unter dem
Blickpunkt ihrer innersten Natur und Aufgabe berück-
sichtigen. "

Dazu kommt, daß an diesem Gute kraft seiner Natur alle
Glieder einer politischen Gemeinschaft teilhaben müssen,
wenn auch in verschiedenem Grade je nach den Aufgaben,
Verdiensten und Verhältnissen des einzelnen. Deshalb müssen
alle Staatslenker darauf hinarbeiten, das gemeinsame Wohl
ohne Bevorzugung irgendeines Bürgers oder einer Bevölke-
rungsschicht zum Nutzen aller zu fördern, wie unser Vor-
gänger unsterblichen Andenkens Leo XIII. bekräftigt, wenn
er sagt: «Auf keinen Fall darf zugelassen werden, daß die
Staatsgewalt dem Vorteil eines einzelnen oder nur weniger
diene, während sie doch für das Wohl aller eingesetzt ist.» "
Es können allerdings Gründe der Gerechtigkeit und Billigkeit
zuweilen fordern, daß die Behörden sich um die Unbemittel-
ten sorgsamer kümmern, da diese selbst weniger in der Lage
sind, ihre Rechte geltend zu machen und die ihnen zustehen-
den Interessen wahrzunehmen. «

Doch an dieser Stelle glauben wir, unsere Söhne darauf
hinweisen zu müssen, daß das Gemeinwohl sich auf den gan
zen Menschen erstreckt, also auf die Erfordernisse des Leibes
ebenso wie auf die des Geistes. Darauf folgt, daß die Führer
des Staates darauf sehen müssen, dieses Gut auf geeigneten
Wegen und Abstufungen zu verwirklichen, nämlich so, daß
sie unter Einhaltung der rechten Wertordnung den Bürgern
sowohl die materielle Wohlfahrt wie auch die geistigen Güter
vermitteln. "

Diese Grundsätze stehen in vollem Einklang mit dem Satz
unseres Rundschreibens «Mater et Magistra» in welchem wir
dargelegt haben, daß das Gemeinwohl «den Inbegriff jener
Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens umfaßt, die den
Menschen die volle Entfaltung ihrer Werte ermöglichen oder
erleichtern».

Da die Menschen aus Leib und unsterblicher Seele bestehen,
können sie in diesem sterblichen Leben weder ihr Dasein voll
ausschöpfen noch ein vollkommenes Glück erreichen. Darum
muß das Gemeinwohl auf eine Weise verwirklicht werden, die
dem ewigen Heil der Menschen nicht nur nicht entgegensteht,
sondern ihm vielmehr dient. "

An/gaben der ö//ewZZicZien GeicaZZ and ßeebte und P/ZicZitew
der Person

Da man heutzutage annimmt, daß das Gemeinwohl vor
allem in der Wahrung der Rechte und der Pflichten der
menschlichen Person besteht, muß dem Staat besonders daran
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gelegen sein, daß einerseits diese Rechte anerkannt, geachtet,
aufeinander abgestimmt, geschützt und gefördert werden, und
daß andererseits ein jeder seinen Pflichten leichter nach-
kommen kann. Denn «die unantastbaren Rechte der mensch-
liehen Persönlichkeit zu schützen und die Erfüllung seiner
Pflichten zu erleichtern, ist wesentliche Aufgabe jeder öffent-
liehen Gewalt». "

Wenn deshalb Staatsbehörden die Rechte der Menschen
nicht anerkennen oder sie verletzen, weichen sie nicht nur von
ihrer Aufgabe ab, vielmehr verlieren ihre Anordnungen auch
jede rechtliche Verpflichtung. "

HarmowiscZie AbstiwimMMt? wwd wirksamer Scimt»
der Rechte und P/Zic/iten der Person

So obliegt den Staatsorganen die vordringliche Pflicht, die

gesellschaftlichen Rechte der Menschen derart zu bilden und
aufeinander abzustimmen, daß die einen in der Ausübung
ihrer Rechte die anderen in ihren Rechten nicht stören; fer-
ner, daß der eine, der seine Rechte wahrt, nicht andere von
der Erfüllung ihrer Pflichten abhält; und daß endlich die
Rechte aller wirksam gewahrt bleiben und, falls solche ver-
letzt wurden, diese vollkommen wiederhergestellt werden. "

Die P/Ziciit zur Förderung der PersönZicZiZceifsrechfe

Ferner müssen die staatlichen Stellen im Interesse des

Gemeinwohls sich auch dafür einsetzen, daß ein Zustand
herrsche, in dem es den einzelnen Menschen möglich, und zwar
leicht möglich ist, sowohl ihre Rechte wahrzunehmen als auch
ihre Pflichten zu erfüllen. Hat uns doch die Erfahrung ge-
lehrt: wenn in der Wirtschaft, in der Politik, in den kulturel-
len Fragen die vorgesetzten Stellen nicht in rechter Weise
vorangehen, so greifen, besonders in unseren Tagen, die Un-
stimmigkeiten immer weiter um sich, und so geschieht es, daß
die Rechte des Menschen ohne Inhalt und seine Pflichten ohne
Auswirkung bleiben.

Darum müssen die Vertreter des Staates unbedingt dafür
Sorge tragen, daß die Bürger wie in wirtschaftlicher so auch
in sozialer Hinsicht fortschreiten, und daß im Sinne der er-
klärten Wertschaffung die wesentlichen Vorbedingungen ver-
wirklicht werden. Solche sind: Straßenbau, Transport, Ver-
kehrsmittel, Trinkwasser, Wohnungen, sanitäre Hilfe, Unter-
rieht, geeignete Unterstützung für das religiöse Leben und
schließlich Erholungsmöglichkeiten. Die Staatsbehörden sol-
len auch für die Schaffung von Versicherungen sorgen, damit
es nicht an dem zu einer würdigen Lebensführung Notwen-
digen fehle, wenn ein Unglücksfall eintritt oder wenn sich
allzu große Erschwerungen für die familiären Verpflichtungen
ergeben. Nicht minder müssen die Inhaber der staatlichen Ge-
wait dafür sorgen, daß den Arbeitsfähigen eine ihren Kräften
entsprechende Beschäftigung geboten werde; daß einem jeden
der Lohn nach den Gesetzen der Gerechtigkeit und Billigkeit
ausbezahlt werde; daß die Arbeiter sich in den Wirtschafts-
Unternehmungen als mitverantwortliche Teilhaber der voll-
brachten Leistung fühlen dürfen; daß ungehindert Verbände
gegründet werden können, durch welche das Gesellschafts-
leben ausgeprägter und fruchtbarer wird; daß endlich alle in
angemessenem Umfang an den Gütern der Kultur und Bil-
dung teilhaben können.

GZeicZigewicZit ztoiscZiew cZew beiden Formen
des staafZicZien .Eingreifens

Das allgemeine Wohl verlangt aber ein zweifaches: einmal
die Festlegung und Wahrung, dann aber auch die Förderung
der Rechte des Einzelnen. Hier jedoch ist mit wacher Sorgfalt
darauf zu achten, daß beide Funktionen sich weise ergänzen.

So muß vermieden werden, daß durch die Überbetonung des

Rechtsschutzes zugunsten bestimmter Personen oder Perso-
nenkreise privilegierte Gruppen entstehen; und daß man auch
nicht, indem man auf die Förderung der bürgerlichen Rechte
ausgeht, zugleich in absurder Weise ihre wirkliche Ausübung
verhindert. «Denn dies muß immer festgehalten werden: Die
Sorge des Staates für die Wirtschaft, so weit und tief sie auch
in das Gemeinschaftsleben eingreift, muß dennoch dergestalt
sein, daß sie den Raum der Privatinitiative der einzelnen nicht
nur nicht einschränkt, sondern vielmehr ausweitet, allerdings
so, daß die wesentlichen Rechte jeder menschlichen Person
gewahrt bleiben.»

Daran müssen sich auch die verschiedenen Bemühungen
halten, die von den Staatsbehörden in der Absicht unternom-
men werden, daß die Bürger leichter sowohl ihre Rechte ge-
brauchen wie auch in allen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens ihren Pflichten nachkommen können.

Struktur «ncZ Funktion der ö//entZicZien GeioaZZ

Im übrigen kann nicht ein- für allemal entschieden werden,
welche Staatsform die geeignetere sei oder durch welche
Maßnahmen die Behörden ihre Aufgaben angemessener erfül-
len können in bezug auf die Gesetzgebung, die öffentliche Ver-
waltung und die Rechtsprechung.

Um tatsächlich festzustellen, in welcher Form ein Staat re-
giert werden und wie er seine Aufgaben erfüllen soll, müssen
vielmehr der augenblickliche Zustand und die Lage eines je-
den Volkes in Betracht gezogen werden, die je nach Ort und
Zeit verschieden sind. Wir meinen aber, es entspricht der
Menschennatur, wenn das Zusammenleben der Menschen so

gestaltet wird, daß es auf jener dreifachen Ordnung beruht,
die den drei hauptsächlichen Aufgaben der Staatsgewalt gut
entsprechen dürfte; denn in einem solchen Staate sind nicht
nur die Obliegenheiten der Behörden, sondern auch die Bezie-
hungen zwischen Bürgern und den Trägern der Hoheitsgewalt
rechtlich umschrieben. Gewiß gibt dies den Bürgern in der
Wahrung ihrer Rechte wie auch in der Erfüllung ihrer Pflieh-
ten einen bestimmten Schutz.

Damit jedoch eine solche rechtliche und politische Staats-
Ordnung den erwarteten Nutzen bringe, fordert es die Natur
der Sache, daß die Behörden so ihres Amtes walten und die
auftretenden Schwierigkeiten mit geeigneten Verfügungen
und Mitteln beheben, daß diese mit ihren Aufgaben und mit
der jeweiligen Lage des Staates übereinstimmen. Ebenso ist
erforderlich, daß bei der ständig sich verändernden Lage die
staatlichen Gesetzgeber bei ihrem Vorangehen weder die sitt-
liehen Gebote noch die staatlichen Gesetze noch die Interessen
des Gemeinwohls jemals außer acht lassen. Und wie es den
Verwaltungsorganen obliegt, in genauer Kenntnis der Gesetze
und nach sorgfältiger Erwägung der Begleitumstände alles
dem Rechte gemäß zu regeln, so müssen die Richter mit
menschlicher Geradheit, aber frei von aller Parteilichkeit, je-
dem zu seinem Recht verhelfen. Die Ordnung der Dinge ver-
langt sodann, daß die einzelnen Bürger nicht minder als die
verschiedenen Körperschaften gesetzlich entsprechend ge-
sichert seien, wenn sie Rechte zu behaupten und Pflichten zu
erfüllen haben, ob es sich nun um die Beziehungen der Bürger
untereinander oder um ihr Verhältnis zu den Behörden
handelt. "

RecZifsordmtwg im et siZZZicZi.es Gewissen

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Rechtsordnung
eines Staates, die mit den Geboten der moralischen Ordnung
und mit einer entsprechenden, fortgeschrittenen Reife der
politischen Gemeinschaft im Einklang steht, in hohem Maße
zur Verwirklichung des Allgemeinwohls beiträgt.
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Doch ist in unseren Tagen das Gesellschaftsleben so man-
nigfach, so vielfältig und so drängend, daß die rechtliche Ord-

nung, wenn auch mit großer Klugheit und vorausschauender
Umsicht ausgearbeitet, den bestehenden Notwendigkeiten
häufig nicht gewachsen scheint.

Überdies sind die Beziehungen zwischen den einzelnen Bür-
gern, wie die der Bürger und Verbände zu den Behörden, und
schließlich die Beziehungen zwischen den verschiedenen Be-
hörden innerhalb des Staatswesens zuweilen so heikel und
schwierig, daß sie sich nicht in genauen Rechtsbestimmungen
festlegen lassen. Wenn in solchen Fällen, wie die Sache selbst
es erfordert, die Staatslenker die gegebene Rechtsordnung —
sowohl in sich selbst wie auch in ihren tieferen Grundlagen —
unversehrt bewahren wollen, wenn sie aufgeschlossen sein
wollen für die wesentlichen Forderungen des sozialen Lebens,

wenn sie die Gesetze an die Gegebenheiten und Gebräuche des

heutigen Lebens anpassen und die neuen Probleme lösen wol-
len, dann müssen sie selbst klare Begriffe haben über Natur
und Umfang ihrer Aufgaben; und sie müssen eine solche gei-
stige Ausgeglichenheit und Rechtschaffenheit und soviel prak-
tischen Sinn und Ausdauer des Willens besitzen, daß sie un-
verzüglich erfassen, was geschehen muß, und dies rechtzeitig
und tatkräftig durchführen, s»

TeiZnalime der Bürger am ö//en£Ztc7&en Lebe«

Daß es den Menschen gestattet ist, am öffentlichen Leben
aktiv teilzunehmen, ist ein Vorrecht ihrer Würde als Perso-
nen, auch wenn sie die Teilnahme selbst nur in den Formen
betätigen können, die dem Zustande des Staatswesens ent-
sprechen, dessen Glieder sie sind.

Aus der Teilnahme am öffentlichen Leben ergeben sich

neue, sehr weitgehende und nützliche Möglichkeiten. Auf
diese Weise kommen die leitenden Beamten häufiger in Be-
rührung und ins Gespräch mit den Bürgern und können so-

mit leichter erfahren, was zum Gemeinwohl beiträgt. Zudem
verhindert die regelmäßige Ablösung der Staatsbeamten eine
Überalterung der Behörden und sorgt für deren Erneuerung
zum Fortschritt der menschlichen Gesellschaft. "

Zeie/ien der Zeit

In der heutigen Zeit begegnet man bei der rechtlichen Or-
ganisation der politischen Gemeinschaften in erster Linie der
Forderung, daß in klaren und bestimmten Sätzen eine Zu-
sammenfassung der den Menschen eigenen Grundrechte aus-
gearbeitet wird, die nicht selten in die Staatsverfassung selbst
aufgenommen wird.

Ferner wird gefordert, daß in exakter juristischer Form
die Verfassung eines jeden Staates festgelegt wird. Darin soll
angegeben werden, auf welche Weise die Lenker des Staates
ernannt werden, durch welches Band sie untereinander ver-
knüpft sind, wofür sie zuständig sind, und schließlich, auf
welche Art und Weise sie zu handeln verpflichtet sind.

Schließlich wird gefordert, daß hinsichtlich von Recht und
Pflicht die Beziehungen festgelegt werden, die zwischen den
Bürgern und den Staatsbehörden gelten sollen; daß deutlich
als ihre Hauptaufgabe betont werde, die Rechte und Obliegen-
heiten der Bürger anzuerkennen, zu achten, harmonisch mit-
einander in Einklang zu bringen, zu schützen und zur Förde-
rung anzuspornen.

Gewiß kann die Ansicht jener nicht gebilligt werden, die
behaupten, der Wille einzelner Menschen oder von Gemein-
schatten wäre die erste und einzige Quelle, woraus die Rechte
und Pflichten kommen, und woraus sich sowohl die Verpflich-
tung der Verfassungen wie auch die Autorität der Staats-
lenker ergebe. »-

Die erwähnten Bestrebungen bezeugen deutlich, daß die
Menschen in unserer Zeit sich immer mehr ihrer eigenen
Würde bewußt und sich dadurch angetrieben fühlen, aktiv am
öffentlichen Leben teilzunehmen und zu fordern, daß die eige-
nen, unverletzlichen Rechte in der Verfassung des Staates
festgehalten werden. Überdies fordern die Menschen heute
noch, daß die Staatsbehörden gemäß den in der Verfassung
festgelegten Richtlinien gewählt werden, und daß sie ihre
Ämter in den dort bestimmten Grenzen ausüben.

III.

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN
DEN POLITISCHEN GEMEINSCHAFTEN

Trägrer ro« Beeilten und P/Iiclife«

Was unsere Vorgänger oftmals gelehrt haben, das wollen
auch wir nun mit unserer Autorität bekräftigen: Es bestehen
zwischen den Nationen gegenseitige Rechte und Pflichten.
Deshalb sollen auch ihre Beziehungen von den Richtlinien der
Wahrheit, der Gerechtigkeit, der tatkräftigen Einheit und
der Freiheit bestimmt werden. Das gleiche Naturgesetz, das
die Lebensbeziehungen unter den einzelnen Bürgern regelt, soll
auch die gegenseitigen Beziehungen zwischen den Staaten
leiten.

Dies ist leicht zu begreifen, wenn man bedenkt, daß die
Staatslenker keineswegs ihre Würde einbüßen, wenn sie so

im Namen und für die Interessen dieser ihrer Gemeinschaft
arbeiten; darum ist es ihnen nicht erlaubt, dem sie verpflich-
tenden Naturgesetz, das die Grundregel der Sittlichkeit selbst
ist, untreu zu werden.

Im übrigen ist es ganz undenkbar, daß Menschen gezwun-
gen werden können, ihr Menschsein aufzugeben, weil sie mit
der Leitung des Staates beauftragt sind. Haben sie doch im
Gegenteil gerade deshalb den Rang dieser höchsten Würde
erlangt, weil sie in Anbetracht ihrer ausgezeichneten Geistes-
gaben und Anlagen als die vortrefflichsten Glieder des Staates
befunden wurden.

Es folgt auch schon aus der moralischen Ordnung selbst,
daß die bürgerliche Gemeinschaft der Menschen einer Autori-
tät bedarf, durch die sie geleitet wird, und daß die Autorität
nicht gegen die Ordnung selbst gekehrt werden kann; dann
würde sie sofort hinfällig werden, da ihr das Fundament ent-
zogen wäre. Dies ist die Mahnung Gottes selbst: «Höret nun,
ihr Könige, und merket wohl, lernet, ihr Richter der Enden
der Erde! Lauschet, ihr Herrscher über die Volksmenge, die
ihr euch brüstet mit Völkermassen! Denn vom Herrn ward
euch die Macht gegeben und die Herrschaft vom Höchsten,
der eure Werke prüfen und eure Pläne untersuchen wird.»

Auch hinsichtlich der Regelung der gegenseitigen Bezie-
hungen zwischen den Staaten muß die Autorität für die För-
derung des Gemeinwohls aller eintreten, da sie doch in erster
Linie zu diesem Zweck eingesetzt ist.

Zu den obersten Gesetzen des Gemeinwohls gehört aber,
daß die moralische Ordnung anerkannt und ihre Gebote un-
verletzt bewahrt werden. «Die rechte Ordnung unter den
Staaten muß aufgebaut sein auf dem unerschütterlichen und
unverrückbaren Felsen eines Sittengesetzes, das vom Schöp-
fer selbst durch die Ordnung der Natur erlassen und unaus-
tilgbar in die Herzen der Menschen eingeschrieben ist. Wie
ein Leuchtturm muß es mit dem Strahl seiner Grundsätze
allen menschlichen und staatlichen Bemühungen die Richtung
weisen. Seine Mahnungen sowie heilsamen und wohltätigen
Warnsignale müssen alle befolgen, wollen sie nicht Arbeit und
Mühe zur Aufrichtung einer Neuordnung von vornherein zu
einem Schiffbruch auf stürmischer See verurteilen.»
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/m der Wa/iräeif

Die wechselseitigen Beziehungen der politischen Gemein-
schatten untereinander müssen von der Wahrheit geleitet
sein. Die Wahrheit verlangt aber, daß es darin keine Diskri-
minierung der Rassen geben darf; denn das Prinzip muß aner-
kannt werden, daß alle politischen Gemeinschaften durch die

Würde der Natur untereinander gleichgestellt sind. Jeder hat
also das Recht auf das Dasein, auf Entfallung, auf den Besitz
der dazu notwendigen Mittel und auch darauf, daß er in der
Verwirklichung alles dessen auch die Verantwortung über-
nimmt. Desgleichen kann er rechtmäßig verlangen, daß er in
gutem Rufe stehe, und daß ihm die gebührende Ehre erwie-
sen wird.

Die Erfahrung lehrt, daß die Menschen sehr häufig und
auch in hohem Maße voneinander verschieden sind an Wissen,
Tugend, Geisteskraft und an Besitz äußerer Güter. Daraus
kann aber niemals ein gerechter Grund abgeleitet werden, daß

diejenigen, die den übrigen überlegen sind, diese irgendwie von
sich abhängig machen; vielmehr haben sie die größere, auf
alle einzelnen sich erstreckende Verpflichtung, den anderen zu
der durch gegenseitiges Bemühen zu erringenden Vollkom-
menheit zu verhelfen.

So kann es vorkommen, daß auch unter den Nationen die
einen den anderen voraus sind an wissenschaftlichem Fort-
schritt, an menschlicher Kultur und an wirtschaftlicher Ent-
Wicklung. Doch diese Vorzüge erlauben es ihnen keineswegs,
in ungerechter Weise andere zu beherrschen, sondern sollen
ihnen vielmehr ein Ansporn sein, mehr zum gemeinsamen
Fortschritt der Völker beizutragen.

Die Menschen können ihrer Natur nach den anderen nicht
überlegen sein, da alle mit der gleichen Würde der Natur aus-
gezeichnet sind. Folglich unterscheiden sich auch die Staat-
liehen Gemeinschaften nicht voneinander hinsichtlich der
ihnen durch die Natur gegebenen Würde; die einzelnen Staa-
ten gleichen nämlich einem Körper, dessen Glieder die Men-
sehen sind. Im übrigen darf hier nicht vergessen werden, daß
die Völker in allem, was irgendwie die Würde ihres Namens
betrifft, äußerst empfindsam sind, und zwar mit Recht.

Ferner gebietet die Wahrheit, daß man sich bei den viel-
fältigen Initiativen, die durch den Fortschritt der modernen
Technik in den Publikationsmitteln ermöglicht wurden, von
vornehmer Sachlichkeit leiten lasse, eine Haltung, durch die
die gegenseitige Kenntnis der Völker gefördert wird. Dies
schließt nicht aus, daß es für die Völker gerechtfertigt ist, die
positiven Seiten ihres Lebens in das rechte Licht zu rücken.
Abzulehnen sind jedoch jene Formen der Nachrichtengebung.
durch die unter Mißachtung der Gebote der Wahrheit und
Gerechtigkeit der Ruf eines Volkes verletzt wird.

Zw Gerer/itigrfceif

Die gegenseitigen Beziehungen der Staaten müssen gemäß
den Forderungen der Gerechtigkeit geregelt werden. Dies be-
deutet, daß die beiderseitigen Rechte und Pflichten aner-
kannt und erfüllt werden.

Die Staaten haben das Recht auf Dasein, auf Entfaltung
und Erwerb der für ihren Fortschritt notwendigen Mittel, wie
auch das Recht, dabei die Erstbeteiligten zu sein sowie ihren
guten Ruf und die ihnen gebührenden Ehren zu sichern. Dar-
aus folgt, daß die Staaten in gleicher Weise verpflichtet sind,
diese Rechte im einzelnen zu achten, und alles zu unterlassen,
was eine Verletzung derselben bedeuten könnte. Wie nämlich
die Menschen in ihren Privatangelegenheiten ihren eigenen
Vorteil nicht zum Schaden anderer suchen dürfen, so dürfen
auch die Staaten nicht — wenn sie nicht ein Verbrechen be-
gehen wollen — einen solchen Zuwachs erstreben, durch den
anderen Nationen Unrecht zugefügt oder sie ungerecht be-

drückt würden. Hier scheint das Wort des heiligen Augusti-
nus zutreffend: «Ist die Gerechtigkeit fort, was sind dann die
Reiche anderes als große Räubereien?»

Es kann natürlich vorkommen, wie es auch tatsächlich ge-
schieht, daß die Vorteile und Interessen, welche die politischen
Gemeinschaften für sich zu gewinnen suchen, einander wider-
streiten. Die daraus entstehenden Gegensätze sollen aber
nicht mit Waffengewalt und nicht mit Trug und List gelöst
werden, sondern, wie es sich für Menschen geziemt, in gegen-
seitigem Einvernehmen durch reifliche, sachliche Überlegun-
gen und durch unparteiische Schlichtung.

Die BeTwwdiung der Minder/leiten

Hierher gehört im besonderen jene Tendenz, die seit dem
19. Jahrhundert sich im Staatsleben überall verbreitete und
zunahm. Sie besteht darin, daß die Menschen gleicher Ab-
stammung selbständig und zu einer Nation vereint sein wol-
len. Dies kann jedoch aus verschiedenen Gründen nicht immer
durchgeführt werden, und daraus ergibt sich die Tatsache,
daß völkische Minderheiten innerhalb des Gebietes einer an-
deren Nation festgehalten werden, und dann schwerwiegende
Fragen aufwerfen.

Hierzu muß offen gesagt werden: Was immer gegen diese
Völker zur Unterdrückung der Lebenskraft und des Wachs-
turns ihres Stammes unternommen wird, ist eine schwere Ver-
letzung der Gerechtigkeit, und dies um so mehr, wenn der-
artige Versuche auf die Ausrottung des Stammes selbst ab-
zielen.

Hingegen entspricht es vollkommen den Geboten der Ge-
recht igkeit, wenn die Staatslenker sich tatkräftig bemühen,
die Lebensbedingungen der Minderheit zu heben, namentlich
in dem, was deren Sprache, Kultur, Herkommen und Ge-
bräuche sowie wirtschaftliche Unternehmungen und Initia-
tiven betrifft.

Dennoch muß hervorgehoben werden, daß die Minderheiten
— sei es als Folge einer Reaktion auf ihre gegenwärtige
Lage oder wegen geschichtlicher Ereignisse —, nicht selten
dazu neigen, die Besonderheiten ihres Stammes ungebührlich
hervorzuheben, und zwar so sehr, daß sie selbst die mensch-
liehen Werte, die allen eigen sind, so herabmindern, als ob das
Gute der Menschheitsfamilie dem Wohl ihres eigenen Stam-
mes dienen müsse, nicht aber umgekehrt. Es entspricht aber
der gesunden Vernunft, daß diese Bürger auch die Vorteile
anerkennen, die ihnen aus ihrer eigenartigen Lage erwach-
sen; daß nämlich der tägliche Umgang mit Bürgern einer
anderen Kultur nicht wenig beiträgt zur Vervollkommnung
ihres Geistes und Gemütes, da sie allmählich die Tugenden
des anderen Stammes sich in steigendem Maße aneignen. Doch
dies wird nur dann eintreten, wenn die Minderheiten eine ge-
wisse Gemeinschaft mit den sie umgebenden Völkern eingehen
und an deren Gebräuchen und Einrichtungen teilzunehmen
suchen, nicht aber, wenn sie Zwistigkeiten säen, die unzählige
Verluste verursachen und den Fortschritt der Nationen auf-
halten.

Tätige Solidarität

Da die gegenseitigen Beziehungen der Staaten gemäß der
Wahrheit und Gerechtigkeit geregelt werden sollen, müssen
sie auch durch eine tätige Einigung der Kräfte und Bestre-
bungen gefördert werden. Dies kann durch wechselseitige viel-
fältige Zusammenarbeit erreicht werden, wie es in unserer
Zeit fruchtbar geschieht auf dem Gebiete der Wirtschaft, der
Sozialarbeit, der Politik, der Kultur, des Gesundheitswesens
und des Sportes. Diesbezüglich müssen wir uns vor Augen
halten, daß die Staatsgewalt ihrer Natur nach nicht dazu ein-
gesetzt ist, die Menschen nur innerhalb der Grenzen der je-
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weiligen politischen Gemeinschaft zusammenzuschließen, son-
dern'vor allem für das Gemeinwohl des Staates, das von dem
der ganzen Menschheitsfamilie nicht getrennt werden kann.

Dies bedeutet, daß die einzelnen bürgerlichen Gemeinschaf-
ten in der Wahrung ihrer Interessen einander nicht nur nicht
schaden dürfen, sondern auch mit Rat und Tat sich zusam-
mentun sollen, wenn die Anstrengungen der einzelnen Staaten
die gewünschten Ziele nicht erreichen können. In diesem Falle
muß man sehr darauf achten, daß die Vorteile, die sich für die
einen Staaten ergeben, den anderen nicht mehr Schaden als
Nutzen bringen.

Auch das universelle Gemeinwohl verlangt, daß in jeder
einzelnen Nation der Austausch jeglicher Art zwischen den

Bürgern und den Körperschaften gefördert werde. Denn da es

in vielen Teilen der Erde Volksgruppen gibt, die der Abstam-
mung nach mehr oder weniger voneinander verschieden sind,
muß man Vorsorge treffen, daß nicht die Glieder des einen
Volkes am Umgang mit denen des anderen Volkes gehindert
werden. Dies wäre in offenem Widerspruch zu einer Zeit wie
der unsrigen, in der die Entfernungen unter den Völkern bei-
nahe aufgehoben sind. Es darf auch nicht übersehen werden,
daß die Menschen eines jeden Stammes neben ihren eigenen
Anlagen, die sie von den anderen unterscheiden, auch mit an-
deren gemeinsame und wichtige Eigenschaften, zumal im Be-
reich der geistigen Werte, besitzen, durch die sie immer mehr
Fortschritte machen und sich vervollkommnen können. Sie
haben also das Recht und die Pflicht, ihre Leben in Gemein-
schaft mit den übrigen zu verbringen.

GZeirfepewiclif siuiscJien BeröZfcemrcsr, Dawd wwti Kapitalien
Es ist allgemein bekannt, daß mancherorts auf Erden ein

ungleiches Verhältnis zwischen der Ausdehnung des bestell-
baren Landes und der Zahl der Einwohner besteht, anderswo
zwischen den Bodenschätzen und den zur Verfügung stehen-
den Mitteln zu rascher Verwertung. Daraus entspringt die
Notwendigkeit, von den Völkern eine Zusammenarbeit zu ver-
langen zum Zweck eines leichteren Austausches der Güter,
der Kapitalien und der menschlichen Arbeitskräfte.

Hier halten wir es für angebracht, daß, soweit möglich, das
Kapital die Arbeit suche, nicht aber die Arbeit das Kapital.
Auf diese Weise wird vielen die Möglichkeit einer Vermögens-
mehrung geboten, ohne daß sie gezwungen sind, mit großem
Kummer ihre Heimat zu verlassen, einen andern Wohnsitz zu
suchen, in einer neuen Lage sich zurechtzufinden und neue
Beziehungen aufzunehmen.

Das Problem der poZitiselien FZärfelbnge

Da wir durch Gottes Anregung gegenüber allen Menschen
insgesamt die Gesinnungen väterlicher Liebe hegen, betrach-
ten wir mit großem Schmerz das Los derer, die aus politischen
Gründen aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Viele und un-
glaubliche Leiden begleiten ja ständig die große, in unserer
Zeit wahrlich ungezählte Menge der Flüchtlinge.

Diese Erscheinung zeigt, daß die Regierungen gewisser Na-
tionen die Grenzen der gerechten Freiheit allzusehr einengen,
in deren Bereich es den einzelnen gestattet wäre, ein men-
schenwürdiges Leben zu führen. In solchen Staaten wird zu-
weilen sogar das Recht auf Freiheit in Frage gestellt oder
auch ganz genommen. Wenn dies geschieht, wird die rechte
Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft völlig umgestürzt;
denn die Staatsgewalt ist ihrer Natur nach zum Schutz des
Wohles der Gemeinschaft bestimmt, dessen Grundforderung
ist, die rechten Grenzen der Freiheit anzuerkennen und ihre
Rechte zu sichern.

Deshalb ist es angezeigt, an dieser Stelle daran zu erinnern,
daß solche Flüchtlinge mit der Würde einer Person ausgestat-

tet sind, und daß ihnen die Rechte einer Person zuerkannt
werden müssen. Diese Rechte können die Flüchtlinge dadurch,
daß sie des Bürgerrechtes ihrer politischen Gemeinschaft be-

raubt wurden, nicht verlieren.
Zu den Rechten der menschlichen Person gehört auch, sich

in jene politische Gemeinschaft einzureihen, in der man hofft,
besser für sich und die eigene Familie sorgen zu können. Des-
halb ist es Pflicht der Staatslenker, ankommende Fremde auf-
zunehmen und, soweit es das wahre Wohl ihrer Gemeinschaft
zuläßt, der Absicht derer entgegenzukommen, die sich viel-
leicht der Gesellschaft neu eingliedern wollen.

Bei dieser Gelegenheit billigen und loben wir daher öffent-
lieh alle jene Initiativen, die im Einklang mit den Grund-
Sätzen der brüderlichen Verbundenheit und der christlichen
Liebe sich zum Ziele setzen, die Mühsal derer zu lindern, die
aus ihrer Heimat anderswohin auszuwandern gezwungen sind.

Und wir möchten nicht unterlassen, alle rechtschaffenen
Menschen lobend hinzuweisen auf jene internationalen Ein-
richtungen, die auf diesem wichtigen Gebiet alle Kräfte ein-
setzen.

Abrw.sfungr

Anderseits sehen wir nicht ohne großen Schmerz, daß in
den wirtschaftlich gut entwickelten Staaten ungeheure
Kriegsrüstungen geschaffen wurden und noch geschaffen wer-
den, und daß dafür die größten geistigen und materiellen Gü-
ter aufgewendet wurden. So kommt es, daß während die Bür-
ger dieser Nationen keine geringen Lasten zu tragen haben,
andere Staaten, die sich wirtschaftlich und sozial entwickeln
sollten, der notwendigen Hilfeleistungen entbehren.

Als rechtfertigenden Grund für diese militärische Rüstung
pflegt man anzugeben, daß unter den gegenwärtigen Umstän-
den der Friede nur durch das Gleichgewicht der Rüstungen
gesichert werden kann. Die militärische Rüstung, die irgendwo
besteht, hat also zur Folge, daß auch anderswo das Streben
nach Mehrung der Waffen zunimmt. Und wenn eine Nation
mit Atomwaffen ausgerüstet ist, gibt diese anderen Nationen
Anlaß, daß auch sie sich solche Waffen mit gleicher Zerstö-
rungskraft zu verschaffen suchen.

Infolgedessen befinden sich die Völker beständig in Furcht,
als ob ein Sturm sie bedrohe, der jeden Augenblick mit er-
schreckender Gewalt losbrechen könne. Und das nicht ohne

Grund, denn an Waffen fehlt es tatsächlich nicht. Wenn es

auch kaum glaublich ist, daß es Menschen gibt, die es wagen
möchten, die Verantwortung für die Vernichtung und das Leid
auf sich zu nehmen, die ein Krieg im Gefolge hat, so kann man
doch nicht leugnen, daß unversehens und unerwartet ein
Kriegsbrand entstehen kann. Und wenn auch die ungeheure
militärische Rüstung heute die Menschen davon abschrecken
dürfte, einen Krieg zu beginnen, so ist dennoch zu fürchten,
daß die schon für Kriegszwecke unternommenen Kernwaffen-
experimente, wenn sie nicht aufhören, die verschiedenen Arten
des Lebens auf Erden in schwere Gefahr bringen.

Deshalb fordern Gerechtigkeit, gesunde Vernunft und Sinn
für die Menschenwürde dringend, daß der allgemeine
Rüstungswettlauf aufhört; daß ferner die in verschiedenen
Staaten bereits zur Verfügung stehenden Waffen auf beiden
Seiten und gleichzeitig vermindert werden; daß Atomwaffen
untersagt werden; und daß endlich alle nach Vereinbarung
zu einer entsprechenden Abrüstung mit wirksamer gegen-
seitiger Kontrolle gelangen. «Es ist mit allen Kräften zu ver-
hindern» — mahnte unser Vorgänger seligen Andenkens
Pius XII. —, «daß das Grauen eines Weltkrieges mit seiner
wirtschaftlichen Not, seinem sozialen Elend und seinen sitt-
liehen Verirrungen zum drittenmal über die Menschheit
komme.» »'

Dennoch müssen alle davon überzeugt sein, daß die Ein-
schränkung der Kriegsrüstungen, ihre wirksame Herabmin-
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derung oder gar völlige Beseitigung so gut wie unmöglich
sind, wenn man nicht zu einer allumfassenden Abrüstung
schreitet, das heißt, wenn sich nicht alle einmütig und auf-
richtig Mühe geben, daß die Furcht und die angstvolle Erwar-
tung eines Krieges aus dem Herzen gebannt werde. Dies for-
dert aber, daß an die Stelle des obersten Gesetzes, worauf der
Friede sich heute stützt, ein ganz anderes Gesetz gestellt
werde, wodurch bestimmt wird, daß der wahre Friede unter
den Völkern nicht durch die Gleichheit des militärischen
Apparates, sondern nur durch gegenseitiges Vertrauen fest
und sicher bestehen kann. Wir meinen, daß dies geschehen
kann. Noch mehr: Wir meinen, daß es sich um eine Sache han-
delt, die nicht nur von den Gesetzen der gesunden Vernunft
befohlen wird, sondern auch höchst wünschenswert und über-
aus segensreich wäre.

Zunächst handelt es sich um eine Sache, die von der Ver-
nunft befohlen ist. Denn wie alle wissen oder wenigstens wis-
sen sollten, müssen die gegenseitigen Beziehungen der Staa-
ten, ebenso wie die der einzelnen Menschen, nicht durch Waf-
fengewalt, sondern nach den Gesetzen der gesunden Vernunft,
also nach den Gesetzen der Wahrheit, Gerechtigkeit und der
tätigen Solidarität geregelt werden.

Das aber sollte man erstreben. In der Tat, wer hätte nicht
den brennenden Wunsch, daß des Krieges Unheil abgewen-
det, der Friede aber unversehrt bewahrt und täglich mehr ge-
festigt werde?

Endlich ist der Friede von höchstem Nutzen für alle: für
die einzelnen Menschen, für den häuslichen Herd, für die Völ-
ker und schließlich für die gesamte Menschheitsfamilie. Dies-
bezüglich hallt in unseren Ohren noch die mahnende Stimme
unseres Vorgängers Pius XII. nach: «Nichts ist verloren mit
dem Frieden, aber alles kann verloren sein mit einem
Kriege!»

Wir, die wir auf Erden die Stelle Jesu Christi, des Welt-
erlösers und des Urhebers des Friedens, vertreten und, von
väterlicher Liebe gegenüber allen Menschen angetrieben, den
brennenden Wunsch der ganzen Menschheitsfamilie deuten,
wir halten es für unsere Aufgabe, alle Menschen und beson-
ders jene, die den Staat lenken, zu bitten und zu beschwören,
keine Sorge und keine Mühe zu scheuen, bis endlich der
menschlichen Dinge Lauf mit des Menschen Vernunft und
Würde übereinstimmt.

In den Beratungen der Männer, die durch ihre Stellung und
Autorität hervorragen, soll gründlich geprüft werden, wie auf
der ganzen Welt die gegenseitigen Beziehungen der Staaten in
menschlicherem Gleichgewicht neu zu gestalten sind; wir mei-
nen ein Gleichgewicht, das auf gegenseitigem Vertrauen, auf
aufrichtigen Verträgen und auf unverletzlichen Vereinbarun-
gen gegründet ist. Aber diese Frage soll so von allen Seiten
erwogen werden, daß eine Grundlage gefunden wird, auf der
freundschaftliche, feste und nützliche Bündnisse entstehen
können.

Was uns betrifft, so unterlassen wir es nicht, Gott zu bit-
ten, daß er durch seine himmlische Kraft diesen Arbeiten Er-
folg verleihe und sie fruchtbar mache.

Zw Freiheit

Dazu kommt, daß die gegenseitigen Beziehungen der poli-
tischen Gemeinschaften in Freiheit zu ordnen sind. Das heißt,
daß keine Nation das Recht hat, irgend etwas zu tun, wodurch
sie andere ungerechterweise unterdrückt oder sich ohne Be-
fugnis in deren Angelegenheiten einmischt. Es ist vielmehr
notwendig, daß alle den anderen helfen, damit diese sich mehr
und mehr ihrer Pflichten bewußt werden, damit sie an neue
Unternehmungen Hand anlegen und selbst auf allen Gebieten
Fortschritte machen.

Der Aw/stiegr der Staate« im Fntwir/chtnfifssfadiitm

Da alle Menschen durch das gemeinsame Band des Ur-
Sprungs, der christlichen Erlösung und der höchsten Bestim-
mung untereinander verbunden sind und dazu berufen, eine
einzige christliche Familie zu bilden, haben wir in der En-
zyklika «Mater et Magistra» die wirtschaftlich vollentwickel-
ten Staaten ermahnt, jenen Völkern, deren wirtschaftliche
Entwicklung sich noch im Aufbau befindet, alle nur mögliche
Hilfe zu leisten.

Nicht ohne großen inneren Trost erkennen wir heute an,
daß diese Mahnungen weitgehend angenommen worden sind,
und wir hegen die Hoffnung, daß sie in Zukunft noch weiter
aufgegriffen werden, damit die bedürftigeren Völker auf wirt-
schaftlichem Gebiete bald soweit voranschreiten, daß ihre Be-
wohner ein Leben führen können, das der Menschenwürde
entspricht.

Und doch muß man sich immer wieder vor Augen halten,
daß man jenen Völkern so zu Hilfe kommen muß, daß sie ihre
Freiheit unversehrt wahren können. Auch müssen sie wissen,
daß bei diesem wirtschaftlichem Fortschritt und sozialem
-Aufstieg ihnen selbst die erste Verantwortung zukommt, und
daß sie dabei die Hauptarbeit leisten müssen.

Deshalb hat unser Vorgänger seligen Angedenkens Pius XII.
weise gelehrt: «Die Neuordnung der Dinge, die sich auf die
Normen der Sittlichkeit gründet, verbietet eindeutig, die Frei-
heit, Unversehrtheit und Sicherheit anderer Nationen zu ver-
letzen, wie immer auch ihre Größe sei und die Möglichkeit,
sich zu schützen. Wenn es auch unvermeidlich ist, daß die
größeren Staaten aufgrund ihres größeren Reichtums und
ihrer Macht die Richtung angeben für die Wirtschaftsgemein-
schaft mit den kleineren Staaten, kann dennoch diesen klei-
neren und auch den übrigen Staaten unter Wahrung des Ge-
meinwohls nicht das Recht genommen werden, den Staat frei
zu verwalten und bei Konflikten zwischen den Nationen neu-
tral zu bleiben, wie es das Natur- und Völkerrecht zugestehen.
Ebenso haben die kleineren Staaten das Recht, die Entwick-
lung ihrer Wirtschaft zu schützen. Denn nur, wenn diese
Rechte sichergestellt sind, können die kleineren Nationen in
angemessener Weise das Allgemeinwohl und zugleich das Ge-
deihen ihrer Bewohner fördern, sowohl in äußeren Gütern wie
in den geistigen Dingen.

Daher ist es notwendig, daß die blühenderen Staaten bei
der Hilfeleistung für die bedürftigeren die besonderen Eigen-
arten eines jeden Volkes und die von ihren Vorfahren über-
kommenen Bräuche unbedingt achten. Ebenso müssen sie sich
vor jeder Absicht hüten, eine Vorherrschaft auszuüben. Wenn
sie sich daran halten, «werden sie einen wertvollen Beitrag
für den Zusammenschluß aller Staaten leisten. In diesem sol-
len die Einzelstaaten im Bewußtsein ihrer Pflichten in ent-
sprechender Weise nach dem Wohlstand aller anderen Völker
streben».

Zeic/ie« der Zeit

Mehr und mehr verbreitet sich in unseren Tagen die Über-
zeugung unter den Menschen, daß die Streitigkeiten, die un-
ter Umständen zwischen den Völkern entstehen, nicht durch
Waffengewalt, sondern durch Verhandlungen beizulegen sind.

Freilich gestehen wir, daß diese Überzeugung meist von der
schrecklichen Zerstörungsgewalt der modernen Waffen her-
rührt, von der Furcht vor dem Unheil grausamer Vernichtung
der Menschheit, die diese Art von Waffen herbeiführen kann.
Deshalb ist unser Atomzeitalter nicht davon überzeugt, daß
der Krieg das geeignete Mittel sei, um verletzte Rechte wie-
derherzustellen.

Leider sehen wir jedoch Völker, die der Furcht als dem
gleichsam höchsten Gesetz verfallen sind und deshalb größte
Summen für die Rüstung ausgeben. Sie erklären — und es
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ist kein Grund vorhanden, warum wir ihnen nicht glauben
sollen —, daß sie dabei nicht die Absicht haben, andere anzu-
greifen, sondern sie von einem Angriff abzuschrecken.

Trotz allem ist zu hoffen, daß die Völker durch Wechsel-

seitige Beziehungen und Verhandlungen die Bande der mensch-
liehen Natur besser anerkennen, durch die sie gegenseitig ver-
bunden sein sollen. Sie mögen einsehen, daß es zu den haupt-
sächlichen Pflichten der menschlichen Natur gehört, darauf
hinzuwirken, daß die Beziehungen zwischen den einzelnen
Menschen und den Völkern nicht von der Furcht, sondern von
der Liebe bestimmt sind, denn der Liebe ist es vor allem eigen,
die Menschen zu einer aufrichtigen und vielfachen Zusammen-
arbeit zu führen, aus der so viele materielle und geistige Gü-
ter hervorsprießen.

IV.

BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN EINZELNEN
POLITISCHEN GEMEINSCHAFTEN
UND DER VÖLKERGEMEINSCHAFT

Ge</e?iseitige AbMwgigkeit der polifisc/ien Gemeinsc/ia/fe»?

Da die neueren Fortschritte der Wissenschaften und der
Technik das menschliche Verhalten sehr stark beeinflußt ha-
ben, veranlassen sie die Menschen der ganzen Welt, sich zu
immer größerer Zusammenarbeit zu verbinden und sich im-
mer mehr zusammenzuschließen.

Tatsächlich hat sich heute der Austausch von Dingen,
Ideen und Menschen stark vermehrt. Die gegenseitigen Bezie-
hungen zwischen den einzelnen, den Familien und den
Zwischenverbänden, die verschiedenen Nationen angehören,
sind sehr stark angewachsen, und auch die Fühlungnahme
zwischen verschiedenen Staatsoberhäuptern ist häufiger ge-
worden. Indessen wird die Wirtschaft der einen Staaten von
Tag zu Tag mehr mit der Wirtschaft der anderen verflochten,
und zwar so sehr, daß aus diesem Zusammenschluß gewisser-
maßen eine Wirtschaftsgemeinschaft der ganzen Welt ent-
steht. Schließlich hängen sozialer Fortschritt, Ordnung,
Sicherheit und Ruhe jedes einzelnen Staates notwendig mit
dem Fortschritt aller übrigen Nationen zusammen. Unter die-
sen Voraussetzungen ist es klar, daß die einzelnen Staaten,
wenn sie von den übrigen getrennt sind, durchaus nicht in der
Lage sind, ihre Interessen wahrzunehmen und sich entspre-
chend zu entwickeln, da der Wohlstand und der Fortschritt
des einen Staates aus dem Wohlstand und dem Fortschritt
aller anderen folgt und diesen zugleich mitbewirkt.

t/ngewügerc. der' gegenwärtige« Organisationen
/«?• das universelle AZZgrememwoZiI

Kein Zeitalter wird die Einheit der menschlichen Gemein-
schafi zerstören, da diese aus Menschen besteht, die gleich-
berechtigt an der naturgegebenen Würde teilhaben. Daraus
entspringt die dringende, durch die Natur des Menschen ge-
gebene Notwendigkeit, daß in entsprechender Weise ein
Gemeinwohl angestrebt wird, das universell ist und die ge-
samte Menschheitsfamilie angeht.

In den vergangenen Zeiten konnten die Staatslenker hin-
reichend für das universelle Gemeinwohl sorgen. Sie suchten
es zu erreichen durch Diplomaten, durch Zusammenkünfte
und Gespräche auf höchster Ebene und durch Abschluß von
Konventionen und Verträgen, durch Mittel und Wege also, die
durch das Naturrecht, durch das Völkerrecht oder das inter-
nationale Recht vorgegeben waren.

In unseren Tagen aber haben die gegenseitigen Beziehungen
der Staaten große Veränderungen erfahren. Denn das gemein-

same Wohl aller Völker wirft einerseits Fragen von höchster
Bedeutung auf. die schwierig und äußerst dringlich sind, be-
sonders was die Wahrung der Sicherheit und des Friedens der
ganzen Welt angeht; andererseits können die Lenker der ein-
zelnen Nationen, da sie unter sich gleichberechtigt sind, und
obgleich sie sehr viele Kongresse veranstalten und ihre An-
strengungen vervielfältigen, um geeignetere Rechtsmittel zu
finden, die Probleme doch nicht in genügender Weise lösen;
nicht daß es ihnen am guten Willen oder an Unternehmungs-
geist fehlt, sondern ihre Autorität verfügt nicht über die nö-

tige Macht.
Deshalb sind bei dem Zustand der heutigen Menschheit so-

wohl die staatliche Organisation als auch der Einfluß, über
welchen die Staatsgewalt bei allen Nationen des Erdkreises
verfügt, als ungenügend anzusehen, um das gemeinsame Wohl
aller Völker zu fördern.

Beaie/iwng awnsefte« der« Wesen des GememiroZiZes
and dem Aw/batt and der Wirksamkeit der ö//enttic7ien GeroaZZ

Wer vollends aufmerksam einerseits das innere Wesen des

Allgemeinwohls und andererseits Natur und Wirksamkeit der
öffentlichen Gewalt bedenkt, sieht sehr deutlich, daß zwischen
beiden eine notwendige Übereinstimmung besteht. Denn wie
die moralische Ordnung die öffentliche Gewalt erfordert zur
Förderung des Allgemeinwohls im Zusammenleben, so fordert
sie auch, daß die öffentliche Gewalt dies wirklich durchführen
kann. Daher kommt es, daß die zivilen Einrichtungen — in
denen die öffentliche Gewalt Gestalt annimmt, wirkt und ihr
Ziel verfolgt — so angelegt und von solcher Wirksamkeit sind,
daß sie zum Gemeinwohl führen können auf Wegen und Wei-
sen, welche dem jeweiligen Zustand der Dinge entsprechen.

Da aber heute das allgemeine Wohl der Völker Fragen auf-
wirft, die alle Nationen der Welt betreffen, da diese Fragen
nur durch eine öffentliche Gewalt geklärt werden können,
deren Macht und Organisation und deren Mittel einen dem-
entsprechenden Umfang haben, und da ihre Wirksamkeit sich
somit über den ganzen Erdkreis erstrecken soll, so folgt dar-
aus vor allem, daß die moralische Ordnung es erheischt, daß
eine universale öffentliche Gewalt eingesetzt werden muß.

Die ö//enZZicZ)e Gewalt rft/rrA gemeinsames ÜberebiZcommew

eingesetzt «wd nickt au/gezwunge«

Diese allgemeine öffentliche Gewalt, deren Macht überall
auf Erden Geltung haben soll, und deren Mittel in geeigneter
Weise zu einem universellen Allgemeinwohl führen sollen,
muß freilich durch Übereinkunft aller Völker begründet und
nicht gewaltsam eingesetzt werden. Wenn diese Autorität
wirksam ihres Amtes walten soll, kann dies nur dadurch ge-
schehen, daß sie allen ohne jede Parteilichkeit gegenüber-
steht und bestrebt ist, das allgemeine Wohl aller Völker zu
fördern. Denn wenn diese allgemeine Autorität von den mäch-
tigeren Nationen gewaltsam eingesetzt würde, wäre mit Recht
zu fürchten, daß sie entweder nur den Interessen einiger we-
niger dienen oder nur von einer einzigen Nation abhängen
würde; und so wären Kraft und Wirksamkeit ihres Handelns
in Gefahr. Denn wenn die Nationen untereinander auch sehr
verschieden sind, was die wirtschaftliche Entwicklung und
ihre militärische Macht angeht, so sind sie doch sehr darauf
bedacht, ihre Rechtsgleichheit und Vorzüge ihrer Lebens-
gewohnheiten zu wahren. Deshalb unterstehen politische Ge-
meinschaften nicht zu Unrecht nur unwillig einer Gewalt, die
ihnen entweder aufgebürdet wurde, oder die sie nicht mit-
begründet haben, oder der sie sich nicht freiwillig gebeugt
haben.
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Das «rau;er.sa/e AZZgemeintcoiiZ und die ßec/ife de»' Person

Wie das Allgemeinwohl der einzelnen Staaten nicht um-
schrieben werden kann ohne Rücksicht auf die menschliche
Person, so auch nicht das universelle Allgemeinwohl aller
Staaten zusammen. Deshalb muß die öffentliche Gewalt einer
Weltgemeinschaft ganz besonders darauf achten, daß die
Rechte der menschlichen Person anerkannt und ihnen die ge-
schuldete Ehre zuteil wird, daß sie unverletzlich sind und ge-
fördert werden. Das kann sie gegebenenfalls entweder durch
sich selbst bewerkstelligen oder durch Schaffung von solchen

Lebensbedingungen auf der ganzen Welt, mit deren Hilfe die
Lenker der Einzelstaaten leichter ihre Aufgabe erfüllen
können.

Das Sitbsidiaritäfspriwaip

Wie in den Einzelstaaten die Beziehungen zwischen der
öffentlichen Gewalt und den einzelnen Menschen, den Fami-
lien und den Verbänden durch das Subsidiaritätsprinzip ge-
lenkt und geordnet werden müssen, so müssen durch dieses

Prinzip natürlich auch jene Beziehungen geregelt werden, wel-
che zwischen der Weltgemeinschaft und der öffentlichen
Autorität der einzelnen Nationen bestehen. Denn dieser Welt-
gemeinschaft kommt als besondere Aufgabe zu, jene Fra-
gen zu überdenken und zu entscheiden, die sich in bezug auf
das universelle Allgemeinwohl ergeben und entweder wirt-
schaftliche, soziale und politische oder auch kulturelle Dinge
betreffen; Fragen, die wegen ihres Umfangs, wegen ihres
weitverflochtenen Zusammenhangs und ihrer Dringlichkeit als
zu schwierig angesehen werden müssen, als daß sie von den
Lenkern der Einzelstaaten glücklich gelöst werden könnten.

Es ist natürlich nicht Aufgabe dieser universalen Autori-
tat, den Machtbereich der Einzelstaaten einzuschränken oder
ihre Angelegenheiten an sich zu ziehen. Sie muß im Gegen-
teil danach streben, daß sich auf der ganzen Welt ein der-
artiger Zustand herausbilde, in dem nicht nur die öffentliche
Gewalt jeder einzelnen Nation, sondern auch die einzelnen
Menschen und die Verbände ihre Angelegenheiten in größerer
Sicherheit erledigen, ihre Pflichten erfüllen und ihre Rechte
ausüben können.

Zeichen der Zeit

Wie allen bekannt ist. wurde am 26. Juni 1945 die Organi-
sation der Vereinten Nationen (UNO) gegründet, der in der
Folgezeit kleinere Institutionen beigefügt wurden, die sich aus
bevollmächtigten Mitgliedern verschiedener Nationen zusam-
mensetzen. Ihnen sind große und weltumspannende Aufgaben
übertragen, die sie im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen,
erzieherischen und hygienischen Bereich erfüllen sollen. Fer-
ner stellen sich die Vereinten Nationen als Hauptaufgabe, den
Frieden unter den Völkern zu schützen und zu festigen sowie
freundschaftliche Beziehungen unter ihnen zu pflegen und zu
entwickeln, die auf den Grundsätzen der Gleichheit, der gegen-
seitigen Hochachtung und der vielfältigen Zusammenarbeit
auf allen Gebieten menschlichen Zusammenlebens gründen.

Ein Akt von höchster Bedeutung ist die «Allgemeine Er-
klärung über die Menschenrechte», die am 10. Dezember 1948

von der Vollversammlung der Vereinten Nationen angenom-
men wurde. In der Präambel dieser Erklärung wird ver-
sichert, daß alle Völker und Nationen in erster Linie danach
trachten müssen, daß alle Rechte und Formen der Freiheit,
die in der Erklärung beschrieben sind, tatsächlich anerkannt
und unverletzt gewahrt werden.

Gegenüber einigen Kapiteln dieser Erklärung sind Ein-
wände und begründete Zurückhaltung geäußert worden. Aber

nichtsdestoweniger ist diese Erklärung gleichsam als Stufe
und als Zugang zu der zu schaffenden rechtlichen und poli-
tischen Ordnung aller Völker auf der Welt zu betrachten.
Denn durch sie wird die Würde der Person, die allen Men-
sehen unbedingt zukommt, feierlich anerkannt sowie jedem
Menschen seine Rechte zugesprochen, wie z. B. die Wahrheit
frei zu suchen, den Normen der Rechtschaffenheit zu folgen,
die Pflichten der Gerechtigkeit auszuüben und ein menschen-
würdiges Dasein zu führen. Darüber hinaus werden noch an-
dere Rechte gefordert, die mit den erwähnten in Zusammen-
hang stehen.

Es ist daher zu wünschen, daß die Vereinten Nationen im-
mer mehr dazu kommen, ihre Verfassung und die geeigneten
Mittel, die ihnen zur Verfügung stehen, der Weite und der
Vortrefflichkeit ihrer Aufgaben anzupassen, damit bald die
Zeit komme, in der diese Versammlung die Rechte der mensch-
liehen Person wirksam schützen kann. Rechte, die deswegen
allgemein, unverletzlich und unveränderlich sind, weil sie un-
mittelbar aus der Würde der menschlichen Person entsprin-
gen. Und das um so mehr, weil die Menschen heutzutage in
ihrer Nation mehr im öffentlichen Leben stehen, mit lebhaf-
terem Interesse die Anliegen aller Völker ununterbrochen
verfolgen und sich immer mehr bewußt sind, daß sie als leben-
dige Glieder zur allgemeinen Menschheitsfamilie gehören.

V.

PASTORALE WEISUNGEN

P/Ziefct, am ö//entZicZien Leben feiZ^n,nehmen

Nochmals ermahnen wir unsere Söhne, sie möchten sich für
die Verwaltung der öffentlichen Aufgaben einsatzbereit zur
Verfügung stellen und mitwirken, das Wohl der gesamten
Menschheit und der eigenen politischen Gemeinschaft zu för-
dern. Ebenso sollen sie im Licht des Glaubens und in der Kraft
der Liebe es sich angelegen sein lassen, daß die Wirtschaft-
liehen, sozialen, dem Unterricht und der Kultur dienenden
Einrichtungen — weit davon entfernt, den Menschen Hinder-
nisse zu bereiten — ihnen vielmehr helfen, sich im Bereich
das Natürlichen wie des Übernatürlichen zu vervollkommnen.

Zusfcbidigrfceif im Wisse», i» feehnise/ier Be/äZugwng
»»d bera/ZirAer Er/u/ir»»g

Es genügt nicht, vom Glauben erleuchtet zu sein und be-
seelt vom Wunsch, Gutes zu tun, um eine Kultur mit gesun-
den Grundsätzen zu durchdringen und sie im Geiste des Evan-
geliums zu beleben. Zu solchem Zweck ist es notwendig, sich
in ihre Einrichtungen einzureihen und mit Erfolg von innen
her zu wirken.

Da die gegenwärtige profane Kultur sich jedoch am stärk-
sten durch Lehren und Erfindungen auf dem Gebiet der Tech-
nik abzeichnet, kann natürlich niemand in den öffentlichen
Einrichtungen Platz gewinnen, wenn er nicht über reiches
Wissen, technisches Können und berufliche Erfahrung ver-
fügt.

Das Handel», ate Pin/reif non Elemente» des Wissens,
der Teeftnifc and des eigene» Faches mit religiösen Werfen

Wir möchten alsdann darauf hinweisen, daß Wissenschaft-
liehe Zuständigkeit, technische Fähigkeit, berufliche Erfah-
rung, so notwendig sie sind, keineswegs als genügend erachtet
werden können, wenn man dem alltäglichen Zusammenleben
eine menschenwürdige Form geben will. Muß doch solch eine
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Form auf der Wahrheit beruhen, von der Gerechtigkeit ge-
prägt sein, ihre Kraft aus der gegenseitigen Liebe schöpfen
und dem freien Tun Raum gewähren.

Sollen die Menschen zur Verwirklichung dieser Grundsätze
gelangen, müssen sie darauf hinarbeiten, daß sie in ihrem Tun
die jedem Ding eigenen Gesetze und die einer jeden Natur
angepaßten Methoden berücksichtigen; daß sie sodann ihr
Handeln nach den sittlichen Vorschriften richten und sich
deshalb verhalten wie der, der sein Recht ausübt oder seiner
Pflicht nachkommt. Ja, auch das verlangt vernünftige Erwä-
gung, daß der Mensch, die auf unser Heil abzielenden fürsor-
genden Weisungen und Gebote Gottes gewissenhaft befolgend,
seine wissenschaftliche, technische Fachbetätigung mit seiner
inneren Vervollkommnung zur Einheit verbinde.

Kein Zwiespalt zwischen GZanben nnd Leben

In den Völkern mit alter christlicher Kultur weisen gegen-
wärtig die profanen Einrichtungen eingestandenermaßen
einen hohen Grad wissenschaftlich-technischen Fortschrittes
auf und verfügen über einen Reichtum von Vorrichtungen
zur Verwirklichung aller möglichen Ziele; aber vom christ-
liehen Hauch und Antrieb sind sie oft wenig durchdrungen.

Man fragt sich jedoch mit Recht, wie das kommen konnte,
da zur Herbeiführung jenes Zustandes Solche nicht wenig
beigetragen haben und beitragen, die Sich als Christen beken-
nen und tatsächlich ihr Leben wenigstens teilweise der christ-
liehen Norm angleichen. Der Grund dafür liegt wohl darin,
daß ihr Handeln keinen Zusammenhang mit ihrem Glauben
aufweist. Für sie gilt also das Gebot der Einheit von Geist
und Charakter, daß in ihrem Handeln das Licht des Glaubens
und die Kraft der Liebe vereint herrschen mögen.

Gleiclier Fortschritt ira tier religiösen BiZdnngr

Wenn in den Christen der Glaube vom Handeln so oft ab-
steht, wird es auch daher rühren, daß sie in christlicher
Lebensführung und christlicher Lehre nicht genügend gebil-
det sind. Zu oft und allenthalben geschieht es, daß für die
religiöse und profane Ausbildung nicht gleichermaßen Sorge
getragen wird, und während man wissenschaftlich sehr gebil-
det ist, die Kenntnisse in Religion über den Elementarunter-
rieht gemeinhin nicht hinausgehen. Der Religionsunterricht
der Jugend muß also notwendig umfassend sein, ständig fort-
gesetzt und so erteilt werden, daß religiöse Bildung und sitt-
liehe Festigung gleichen Schritt halten mit der Erwerbung
von Wissen und der ständig sich vervollkommnenden Technik.
Die Jugend soll auch eingeführt werden in die Methoden, nach
denen sie ihre Aufgaben erfüllen kann.

Anhaltende BereiiscZia/f

Es dürfte zweckmäßig sein, hier darauf aufmerksam zu
machen, wie schwer es ist, das Verhältnis zwischen dem wirk-
liehen Leben und dem objektiven Standpunkt von Recht und
Gerechtigkeit genau zu erfassen, also zuverlässig den Grad
und die Formen zu umschreiben, in denen die theoretischen
Grundsätze und Weisungen dem gegenwärtigen Stand des
Gesellschaftslebens anzupassen sind.

Die Bestimmung dieses Grades und dieser Formen ist um
so schwieriger, als unsere Zeit, in der jeder Einzelne zum All-
gemeinwohl beitragen muß, von einem besonders starken
Dynamismus erfaßt ist. Da deshalb täglich zu prüfen ist, wie
die einzelnen Vorgänge am besten den Grundsätzen der Ge-
rechtigkeit anzupassen sind, dürfen unsere Söhne gewiß nicht
glauben, nachlassen und sich mit dem Erreichten zufrieden-
geben zu können.

Ein jeder soll vielmehr bedenken, daß, was sie bisher getan
haben, nicht genügt, daß sie vielmehr noch größere und prak-
tischere Anstrengungen machen müssen auf dem Gebiet des
Produktionswesens, der Gewerkschaften, der beruflichen
Genossenschaften, des öffentlichen Versicherungswesens, der
Förderung der Kultur, der Rechtspflege, der Regierungs-
Systeme, des Gesundheitswesens, des Sports und dergleichen.
Das alles verlangt unsere Zeit des Atoms und des Einbruchs
in den Weitenraum, Zeitalter, in dem die Menschheit ihren
neuen Weg von grenzenloser Weite schon begonnen hat.

Beziehungen zwischen KaZZîoZi/ceîi ttnd ZVicZiiZcatZioZiZcen

Ott/ dem toiriscfea/fZir/iew, sozialen und poZitiar/ien Sektor

Die von uns gezogenen Richtlinien ergeben sich aus der Na-
tur der Dinge selbst und sehr oft aus dem Naturrecht. So
kommt es häufig vor, daß die Katholiken in vielfacher Form
mit Christen, die vom Apostolischen Stuhl getrennt sind, oder
mit NichtChristen zusammenarbeiten, in denen jedoch ver-
nünftiges Denken waltet und die Menschen von natürlicher
Wohlanständigkeit sind. Ist dies der Fall, so sollen die Katho-
liken darauf achten, sich selber immer treu zu bleiben und
nicht zu jenen halben Verhaltungsregeln herabzusteigen,
durch welche die Reinheit der Religion oder der Sitten Scha-
den leidet. Ebenso gilt aber auch: Sie sollen die Meinung der
anderen Seite mit echtem Wohlwollen, sachlich und selbstlos
prüfen und bereit sein, mit vereinten Kräften zu schaffen, was
seiner Natur nach gut ist oder zum Guten gewendet werden
kann.

Man möge ferner immer unterscheiden zwischen dem Irr-
tum und den Irrenden, auch wenn es sich um solche handelt,
die im Irrtum oder in ungenügender Kenntnis über Dinge der
religiös-sittlichen Werte befangen sind. Denn der dem Irrtum
Verfallene hört nicht auf, Mensch zu sein, und verliert nie
seine persönliche Würde, die doch immer geachtet werden
muß. In der Natur des Menschen geht auch nie die Fähigkeit
verloren, sich vom Irrtum frei zu machen und die Wahrheit
zu suchen. Hierin fehlt dem Menschen auch nie die Hilfe der
göttlichen Vorsehung. Wenn heute also jemand der Klarheit
des Glaubens ermangelt oder zu falschen Lehren abgewichen
ist, kann es sein, daß er später, von Gottes Licht erleuchtet,
die Wahrheit umfaßt. Wenn nämlich Gläubige profaner Be-
lange wegen mit solchen in Verbindung stehen, die überhaupt
nicht, oder, weil im Irrtum, nicht richtig glauben, so können
sie ihnen Anlaß oder Antrieb sein, für die Wahrheit gewon-
nen zu werden.

Von daher gesehen ist es ungerecht, bestimmte Bewegun-
gen, die sich mit wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen,
mit der geistigen Ausbildung oder der zweckmäßigen Ord-
nung der Staaten befassen, einfach zu identifizieren mit be-

stimmten philosophischen Lehrmeinungen über das Wesen,
den Ursprung, über Ziel und Zweck der Welt und des Men-
sehen, auch wenn jene Bewegungen von solchen Auffassungen
her entstanden und geleitet sind. Während der Wissenschaft-
liehe Begriff, wenn er einmal festgelegt ist, nicht mehr geän-
dert werden kann, unterliegen doch diese Bewegungen not-
wendig den Veränderungen der jeweiligen Situation. Wer
könnte übrigens leugnen, daß in solchen Bewegungen, soweit
sie sich den Gesetzen einer geordneten Vernunft anpassen und
die gerechten Forderungen der menschlichen Person berück-
sichtigen, etwas Gutes und Anerkennenswertes sich findet?

Daher kann der Fall eintreten, daß Konferenzen über den
Gebrauch bestimmter Dinge, die bisher unter keiner Rück-
sieht sinnvoll waren oder erschienen, jetzt wirklich frucht-
bringend sind oder es morgen sein können. Das Urteil jedoch,
ob man jetzt schon soweit gekommen sei oder nicht, die Ent-
Scheidung, mit welchen Mitteln man wahren Nutzen im so-
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zialen und wirtschaftlichen Bereich, in dem der Lehrmeinun-
gen oder auch der öffentlichen Verwaltung, erreichen könne,
dieses Urteil steht allein der Klugheit zu, der Leiterin aller
menschlichen Eigenschaften, von denen das Leben des Einzel-
nen und der Gemeinschaft bestimmt wird. Soweit es sich um
Angelegenheiten der Katholiken handelt, wird die Entschei-
dung über Dinge dieser Art vornehmlich bei den Männern
liegen, die in der politischen Gemeinschaft und in diesem
Problembereich die erste Rolle spielen. Allerdings müssen sie

immer auf die Grundsätze des Naturrechts achten, sich nach
der Soziallehre der Kirche richten und in Übereinstimmung
mit den Richtlinien des kirchlichen Lehramts stehen. In
der Tat darf niemand außer acht lassen, daß es Recht und
Pflicht der Kirche ist, nicht nur die Glaubens- und Sitten-
lehre treu zu bewahren, ihre Autorität vielmehr auch im Be-
reich diesseitiger Dinge einzusetzen, wenn nämlich die An-
Wendung der kirchlichen Lehre auf konkrete Fälle zur Ent-
Scheidung steht. "

Sfti/ernceise fSnticirkiMwg

Tatsächlich fehlt es angesichts der Verhältnisse, die nur
wenig oder überhaupt nicht den Grundsätzen der Gerechtig-
keit entsprechen, nicht an solchen, die darauf brennen, alles
neu zu ordnen, und die so stürmisch vorangehen wollen, daß
ihr Tun einer Revolution gleichkäme.

Sie mögen sich stets vor Augen halten, daß naturnotwendig
alles Sein und Wachsen sich stufenweise vollzieht. Man kann
deshalb auch menschliche Einrichtungen nur verbessern,
wenn man von innen her und behutsam vorangeht. Dies hat
unser Vorgänger Pius XII. folgendermaßen erklärt: «Wahres
Heil und Gerechtigkeit liegen nicht im Umsturz der alten
Ordnung, sondern in einer gut begründeten Entwicklung. Ge-

walttätigkeit hat stets zerstörend gewirkt, nicht aber auf-
gebaut; die Leidenschaften werden entflammt, niemals ge-
mäßigt. Zügellosigkeit läßt nur Haß und Ruinen entstehen;
weit davon entfernt, die Streitenden miteinander zu versöh-
nen, zwingt sie die Menschen und die politischen Parteien,
über den von der Zwietracht verschuldeten Trümmern die
alte Aufgabe mit größter Anstrengung wieder von vorn zu
beginnen.» »*

Fine gewaltige An/gabe

Allen Menschen guten Willens ist hier eine große Aufgabe
gestellt: unter dem Leitstern der Wahrheit, der Gerechtig-
keit, der Liebe und der Freiheit in der menschlichen Gesell-
schaft neue Wege der gegenseitigen Beziehungen zu finden;
Beziehungen der einzelnen untereinander; zwischen den ein-
zelnen und den Verbänden; der politischen Gemeinschaften
untereinander; schließlich einerseits Beziehungen unter den
einzelnen, den Familien, den gesellschaftspolitischen Organis-
men, den Staaten, anderseits dieser aller zur Gemeinschaft
aller Menschen in der Weit. Ein solches Werk ist gewiß außer-
ordentlich bedeutsam, da aus ihm der wahre Friede nach der
gottgewollten Ordnung erwachsen kann.

An diese Männer, gewiß zu wenige angesichts der Not,
doch hochverdient um die menschliche Gemeinschaft, soll un-
ser öffentliches Lob ergehen, verbunden mit der herzlichen
Einladung, alle Kraft an jenes glückverheißende Unterneh-
men zu setzen. Zugleich hoffen wir, daß viele andere, vor
allem gläubige Christen, gedrängt von Pflichtbewußtsein und
Liebe, sich zu ihnen gesellen. Für alle, die sich zu Christus be-
kennen, ziemt es sich besonders, in die menschliche Gesell-
schaft Licht und Liebe zu tragen, wie Sauerteig in der Masse
zu wirken. Dies wird um so mehr der Fall sein, je enger sich
das Herz eines jeden an Gott bindet.

Denn es wird gewiß kein Friede in der menschlichen Gesell-
schaft herrschen, wenn er nicht zuerst im Herzen jedes ein-
zelnen Wohnung nimmt, wenn nicht jeder in sich die gott-
gewollte Ordnung wahrt. Deshalb stellt der heilige Augustinus
an den Menschen die Frage: «Will dein Geist fähig sein, deine
Leidenschaften zu besiegen? Er ordne sich selbst dem Höhe-
ren unter und mache das Niedere sich Untertan. Dann wird
in dir ein wahrer, sicherer und geordneter Friede herrschen.
Wie sieht diese Friedensordnung aus? Gott herrscht über die
Seele, die Seele aber beherrscht den Leib. Eine bessere Ord-
nung gibt es nicht.» ""

Der Frtedens/iirst

Was wir bisher über die Fragen ausgeführt haben, die die
menschliche Gesellschaft gegenwärtig so beunruhigen und die
mit dem Fortschritt der Menschheitsfamilie eng zusammen-
hängen, hat unserem Herzen jene starke Sehnsucht ein-
gegeben, von der ja alle Menschen guten Willens entflammt
sind: daß auf dieser Erde der Friede gesichert werde.

Da wir — wenn auch in aller Bescheidenheit — der Stell-
Vertreter dessen sind, den der Prophet in göttlicher Sehergabe
den Friedensfürsten genannt hat, halten wir es für unsere
heilige Pflicht, unsere sorgenden Überlegungen und unsere
ganze Kraft der Förderung dieses allumfassenden Gutes zu
weihen. Der Friede muß jedoch ein leeres Wort bleiben, wenn
er sich nicht in jenem Ordnungsgefüge entwickelt, das wir
voller Hoffnung mit diesem Rundschreiben in den Umrissen
angedeutet haben: wir meinen ein Ordnungsgefüge, das in der
Wahrheit gegründet, nach den Richtlinien der Gerechtigkeit
erbaut, von lebendiger Liebe erfüllt ist und sich schließlich in
der Freiheit verwirklicht.

Es handelt sich hier um eine so hohe und bedeutende Auf-
gäbe, daß ein Mensch — sei er auch höchsten Lobes würdig
und vom besten Willen beseelt — sie nie erfüllen könnte, wenn
er sich nur auf seine eigene Kraft verließe. Daß die mensch-
liehe Gesellschaft soweit als möglich ein Abbild des Gottes-
reiches werde, dazu braucht es dringend der göttlichen Hilfe.

Es ziemt sich, in diesen heiligen Tagen das flehentliche Ge-
bet an den zu richten, der in seinem bitteren Leiden und Ster-
ben nicht nur unsere Schuld, den Quell der Zwietracht, des
Elends und der Ungerechtigkeiten getilgt, sondern auch durch
sein Blut das Menschengeschlecht mit seinem himmlischen
Vater versöhnt hat: «Er selbst ist ja unser Friede, er hat das
Getrennte vereint, und so kam er, euch, den Fernen wie
auch den Nahen, den Frieden kundzutun.» "

Auch in der heiligen Liturgie dieser Ostertage hören wir
dieselbe Botschaft: «Nach seiner Auferstehung stand unser
Herr Jesus inmitten seiner Jünger und sprach: ,Der Friede sei
mit euch, allelujah.' Da freuten sich die Jünger, weil sie den
Herrn sahen.» " Christus selbst hat uns ja den Frieden ge-
schenkt und zum Vermächtnis gegeben: «Den Frieden hinter-
lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.» "<

Diesen uns vom göttlichen Erlöser gebrachten Frieden
müssen wir von ihm in eindringlichem Gebet erbitten. Christus
möge von den menschlichen Herzen entfernen, was immer den
Frieden gefährdet; er möge alle zu Zeugen der Wahrheit, der
Gerechtigkeit und der brüderlichen Liebe machen. Er möge
auch den Sinn der Regierenden erleuchten, daß sie mit gedeih-
lichem Wohlstand ihren Bürgern auch das schöne Geschenk
des Friedens sichern. Endlich möge Christus selbst den Willen
aller Menschen entzünden, daß sie die Schranken zerbrechen,
die die einen von den andern trennen ; daß sie die Bande gegen-
seitiger Liebe festigen, einander besser verstehen; daß sie
schließlich allen verzeihen, die ihnen Unrecht getan haben. So
werden unter Gottes Führung und Schutz alle Völker sich in
brüderlicher Weise umarmen, und in ihnen wird immer der
ersehnte Friede herrschen.
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Zum Schluß wünschen wir, Ehrwürdige Brüder, daß dieser
Friede zu der euch anvertrauten Herde gelange, zum Nutzen
vor allem jener, die der Hilfe und des Schutzés besonders be-

dürfen. So erteilen wir euch, den Welt- und Ordenspriestern,
den gottgeweihten Männern und Frauen, allen Christgläubi-
gen, namentlich denen, welche unseren Ermahnungen hoch-
herzig Folge leisten, in väterlicher Liebe den Apostolischen
Segen. Allen Menschen guten Willens aber, an die sich dieser
unser Brief ebenfalls richten will, erflehen wir Heil und Se-

gen von Gott dem Allmächtigen.
Gegeben zu Rom bei St. Peter, am Gründonnerstag, dem

11. April 1963. im fünften Jahr unseres Pontifikats.

JOHANNES XXIII.
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